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Architekt Dipl.-Ing.  

Hans-Joachim Heck 
 Freier und geprüfter Sachverständiger für die Bewertung

bebauter und unbebauter Grundstücke, geprüft und
überwacht von der Sprengnetter-Akademie
Bad-Neuenahr-Ahrweiler, Reg.-Nr.: S0040309

 Mitglied im Sprengnetter Expertengremium für Immobi-
lienwerte für den Bereich Rheinland-Pfalz West

Hauptstraße 4 

54666 Irrel 

Tel.: 06525-934820  

Fax  06525-9348210 

Email: heck@architekten-irrel.de 

Amtsgericht Bitburg 
Gerichtsstraße 2-4 

54634 Bitburg 
 Reg.-Nr.: S 00403-09 

Datum: 12.03.2026 
Az.: 10 K 37/25,  

  Irrhausen 

G U T A C H T E N 
über den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 Baugesetzbuch 

für die mit einem 
Einfamilienhaus und einer Remise/Garage bebauten Grundstücke 

in 54689 Irrhausen, Irsentalstraße 5 

In der Zwangsversteigerungssache betreffend den Grundbesitz, eingetragen im Grundbuch von Irr-
hausen, Gemarkung Irrhausen Blatt 961, lfd.-Nr. 4, Flur 3, Flurstück 31/2; lfd.-Nr. 5, Flur 3, Flurstück 
57/2; lfd.-Nr. 6, Flur, 3, Flurstück 121/5 

Der unbelastete Verkehrswert des Grundstücks wurde zum Stichtag 
13.11.2025 ermittelt mit rd. 

84.700 € 
Ausfertigung Nr. 1 
Dieses Gutachten besteht aus 97 Seiten inkl. 8 Anlagen mit insgesamt 46 Seiten.  
Das Gutachten wurde in drei Ausfertigungen erstellt, davon eine für meine Unterlagen. 
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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Angaben zum Verfahren 

Zwangsversteigerungsverfahren  ./.  Antonius, Fran-
ciskus, Irrhausen 

 
  

  

betreibende Gläubigerin 

gegen  
Herr  

   
  
  

Schuldner 

Az. des Gerichts: 10 K 37/25 
 

1.2 Angaben zum Bewertungsobjekt 

Art des Bewertungsobjekts: 
 

Grundstücke, bebaut mit einem Einfamilienhaus und Re-
mise/Garage 
 

Objektadresse: 
 

Irsentalstraße 5 
54689 Irrhausen 
 

Grundbuchangaben: 
 

Grundbuch von Irrhausen, Blatt 961, lfd. Nr. 5; 
Grundbuch von Irrhausen, Blatt 961, lfd. Nr. 6; 
Grundbuch von Irrhausen, Blatt 961, lfd. Nr. 4 
 

Katasterangaben: 
 

Gemarkung Irrhausen,  
Flur 3, Flurstück 57/2, Fläche 207 m²; 
Gemarkung Irrhausen,  
Flur 3, Flurstück 121/2, Fläche 18 m²; 
Gemarkung Irrhausen,  
Flur 3, Flurstück 31/2, Fläche 209 m² 

 

1.3 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung 

Gutachtenauftrag 
 

Gemäß Beschluss des Amtsgerichts Bitburg vom 
28.08.2025 soll durch schriftliches Sachverständigengut-
achten in der Zwangsversteigerungssache betreffend den 
Grundbesitz, eingetragen im Grundbuch von Irrhausen, 
Gemarkung Irrhausen Blatt 961, lfd.-Nr. 4, Flur 3, Flurstück 
31/2; lfd.-Nr. 5, Flur 3, Flurstück 57/2; lfd.-Nr. 6, Flur, 3, 
Flurstück 121/5, der Verkehrswert geschätzt werden.  
 

Wertermittlungsstichtag: 
 

06.11.2025 (Tag der Ortsbesichtigung) 
 

Qualitätsstichtag: 
 

02.03.2026 entspricht dem Wertermittlungsstichtag 
 

Ortsbesichtigung: 
 

Zu dem Ortstermin am 06.11.2025 wurden die am Verfah-
ren zu Beteiligenden durch Einschreiben mit Rückschein 
vom 07.10.2025 fristgerecht eingeladen. 
 

 
 

Es konnte lediglich eine Außenbesichtigung des Objekts 
durchgeführt werden, da der Eigentümer zum festgesetz-
ten Ortstermin, ohne Angabe von Gründen, nicht 
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erschienen ist. 
 

Teilnehmer am Ortstermin: 
 

ein Vertreter der VGV Arzfeld sowie der Sachverständige 
 

Eigentümer: 
 

Herr   
 
 

 
herangezogene Unterlagen, Erkundi-
gungen, Informationen: 
 

Vom Auftraggeber wurden für diese Gutachtenerstellung 
im Wesentlichen folgende Unterlagen und Informationen 
zur Verfügung gestellt: 
 unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 30.07.2025 
Vom Sachverständigen wurden folgende Auskünfte und 
Unterlagen beschafft: 
 Flurkartenauszug im Maßstab 1:1.000 vom 02.03.2026 
 Berechnung der Brutto-Grundfläche und der Wohn- und 

Nutzflächen 
 Marktdatenableitungen des örtlich zuständigen Spreng-

netter Expertengremiums für Immobilienwerte 
 Auskunft aus dem Sprengnetter-Marktdatenshop 
 Auszug aus der Straßenkarte, aus dem Ortsplan, aus der 

Katasterkarte, aus der Bodenrichtwertkarte 
 Zum Zeitpunkt der Wertermittlung gültiger Grundstücks-

marktberichts des Gutachterausschusses für Grund-
stückswerte für den Bereich Westeifel-Mosel, sowie gül-
tiger Landesgrundstücksmarktbericht für das Land 
Rheinland-Pfalz. 

 Preisspiegel Wohnmieten – Sprengnetter Marktdatens-
hop, Bad Neuenahr-Ahrweiler 

 ImmoMarkt- & StandortReport, Sprengnetter Marktda-
tenshop, Bad Neuenahr-Ahrweiler 

 

1.4 Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers 

 
Besonderheiten: 
Eine Innenbesichtigung des Bewertungsobjektes war nicht ermöglicht worden. Aus diesem Grunde 
musste die Wertermittlung auf der Grundlage einer Außenbesichtigung erfolgen. Dieser Umstand 
wird in der Wertermittlung mit einem Risikoabschlag berücksichtigt. 
 
Maßgaben: 
Laut Auftraggeber soll das Gutachten auch folgende Angaben enthalten: 
 über die Verkehrs- und Geschäftslage; 
 über den baulichen Zustand und etwa anstehende Reparaturen; 
 ob Bauauflagen oder behördliche Beschränkungen oder Beanstandungen vorliegen; 
 ob ein Verdacht auf Hausschwamm besteht; 
 ob ein Verdacht auf ökologische Altlasten besteht; 
 des Verwalters (Name und Anschrift) soweit möglich mit Nachweis der Verwalterbestellung sowie 

der Höhe des Wohngeldes bei Wohnungs- und Teileigentum; 
 ob eine Wohnpreisbindung gem. § 17 WoBindG besteht; 
 ob ein Gewerbebetrieb vorhanden ist (Art und Inhaber); 
 Ob Maschinen und Betriebseinrichtungen vorhanden sind, die vom beauftragten SV nicht ge-

schätzt wurden (Art und Bezeichnung) 
 ob eine Energieausweis bzw. Energiepass im Sinne des GEG vorliegt. 
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2 Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Großräumige Lage 

Bundesland: 
 

Rheinland-Pfalz 
 

Kreis: 
 

Eifelkreis Bitburg-Prüm 
 

Ort und Einwohnerzahl: 
 

Irrhausen (ca. 225 Einwohner) 
 

überörtliche Anbindung / Entfernun-
gen: 
 

nächstgelegene größere Städte: 
Prüm (ca. 25 km entfernt) 
Bitburg (ca. 35 km entfernt) 
 
Landeshauptstadt: 
Mainz (ca. 184 km entfernt) 
 
Bundesstraßen: 
B410 
 
Autobahnzufahrt: 
A60, Anschluss bei Pronsfeld/Schloßheck (ca. 20 km ent-
fernt) 
 
Bahnhof: 
Gerolstein (ca. 43 km entfernt) 
Bitburg/Erdorf (ca. 39 km entfernt) 
 
Flughafen: 
Hahn (ca. 105 km entfernt) 
 

demografische Struktur: 
 

Bevölkerungsentwicklung: 
 Prognose für die kommenden 20 Jahre: ca. 7,7 % 

2.1.2 Kleinräumige Lage 

innerörtliche Lage: 
 

Ortskern; 
Geschäfte des täglichen Bedarfs ca. 5 km entfernt; 
Schulen und Ärzte ca. 5 km entfernt; 
öffentliche Verkehrsmittel (Bushaltestelle) in fußläufiger 
Entfernung; 
Verwaltung (Verbandsgemeindeverwaltung) ca. 5 km ent-
fernt; 
mittlere Wohnlage; als Geschäftslage nicht geeignet 
 

Art der Bebauung und Nutzungen in 
der Straße und im Ortsteil: 
 

überwiegend wohnbauliche Nutzungen; 
überwiegend aufgelockerte, 1-2geschossige Bauweise 
 

Beeinträchtigungen: 
 

keine 
 

Topografie: 
 

eben-leicht hängig; 
Tallage 

 

2.2 Gestalt und Form 

Gestalt und Form: Straßenfront: 
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(vgl. Anlage 3) 
 

ca. 28 m + 9 m; 
 
mittlere Tiefe: 
ca. 7 m, bzw. 18 m; 
 
Grundstücksgröße: 
insgesamt 434,00 m²; 
 
Bemerkungen: 
unregelmäßige Grundstücksformen 

 

2.3 Erschließung, Baugrund etc. 

Straßenart: 
 

klassifizierte Straße (Landesstraße, L14); 
Straße mit mäßigem Durchgangsverkehr 
 

Straßenausbau: 
 

voll ausgebaut, Fahrbahn aus Bitumen; 
Gehwege einseitig vorhanden, befestigt mit Betonverbund-
stein 
 

Anschlüsse an Versorgungsleitungen 
und Abwasserbeseitigung: 
 

elektrischer Strom, Wasser aus öffentlicher Versorgung; 
Kanalanschluss; 
Telefonanschluss 
 

Grenzverhältnisse, nachbarliche Ge-
meinsamkeiten: 
 

einseitige Grenzbebauung des Wohnhauses; 
eingefriedet durch Mauer, Zaun 
 

Baugrund, Grundwasser (soweit au-
genscheinlich ersichtlich): 
 

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund; 
Gefahr von Hochwasser 
 

Altlasten: 
 

Untersuchungen (insbesondere Bodengutachten) hinsicht-
lich altlastverdächtiger Fläche liegen nicht vor. 
In dieser Wertermittlung wird das Bewertungsobjekt als alt-
lastfreie Fläche unterstellt. 
 

Anmerkung: 
 

In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Baugrund- 
und Grundwassersituation insoweit berücksichtigt, wie sie 
in die Vergleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte einge-
flossen ist. Darüber hinausgehende vertiefende Untersu-
chungen und Nachforschungen wurden nicht angestellt. 

 

2.4 Privatrechtliche Situation 

grundbuchlich gesicherte Belastun-
gen: 
 

Dem Sachverständigen liegt ein Grundbuchauszug vom 
30.07.2025 vor. 
Hiernach besteht in Abteilung II und III des Grundbuchs 
von Irrhausen, Blatt 961, folgende Eintragungen: 
Grunddienstbarkeit, Zwangsversteigerungsvermerk. 
 Zwangsversteigerungsvermerk; 
 Flur 3, Flurstück 31/1: Beschränkte persönliche Dienst-

barkeit (Entwässerungsleitungsrecht) für die Verbands-
gemeinde Arzfeld, gem. Flurbereinigungsverfahren Irr-
hausen Ord. NR. 228.03 eingetragen am 05.12.1983 in 
Blatt 785 in Blatt 961 übertragen am 15.01.2013; 

 Flur 3, Flurstück 31/1: Beschränkte persönliche Dienst-
barkeit (Recht auf Errichtung von Flügelwänden nebst 
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Betretungs- und Unterhaltungsrecht) für das Land Rhein-
land-Pfalz (Landesstraßenverwaltung). Gemäß Bewilli-
gung vom 04.11.2023 eingetragen am 11.01.2024 (IR-
961-9) 

Die Grunddienstbarkeiten beeinflussen den festgestellten 
Verkehrswert nicht 
 

Anmerkung: 
 

Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des Grund-
buchs verzeichnet sein können, werden in diesem Gutach-
ten nicht berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass 
ggf. valutierende Schulden bei einer Preis(Erlös)aufteilung 
sachgemäß berücksichtigt werden. 
 

nicht eingetragene Rechte und Las-
ten: 

 

Sonstige nicht eingetragene Lasten und (z.B. begünsti-
gende) Rechte, besondere Wohnungs- und Mietbindungen 
sowie Verunreinigungen (z.B. Altlasten) sind nach derzeiti-
gem Kenntnisstand nicht vorhanden. 
Diesbezügliche Besonderheiten sind ggf. zusätzlich zu die-
ser Wertermittlung zu berücksichtigen. 

 

2.5 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz 

Eintragungen im Baulastenverzeich-
nis: 
 

Der Inhalt des Baulastenverzeichnisses wurde vom Sach-
verständigen tel. erfragt. 
Das Baulastenverzeichnis enthält keine wertbeeinflussen-
den Eintragungen. 
 

Denkmalschutz: 
 

Denkmalschutz besteht nach dem Verzeichnis der Kultur-
denkmäler für den Eifelkreis Bitburg-Prüm nicht; 
Diesbezüglich wurden auftragsgemäß keine weiteren 
Nachforschungen angestellt. 

 

2.5.2 Bauplanungsrecht 

Darstellungen im Flächennutzungs-
plan: 
 

Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Flächennut-
zungsplan als gemischte Baufläche (M) dargestellt. 
 

Festsetzungen im Bebauungsplan: 
 

Für den Bereich des Bewertungsobjektes ist kein rechts-
kräftiger Bebauungsplan vorhanden. Die Zulässigkeit von 
Vorhaben ist demzufolge nach § 34 BauGB zu beurteilen. 
 

Bodenordnungsverfahren: 
 

Da in Abteilung II des Grundbuchs kein entsprechender 
Vermerk eingetragen ist, wird ohne weitere Prüfung davon 
ausgegangen, dass das Bewertungsobjekt in kein Boden-
ordnungsverfahren einbezogen ist. 

 

2.5.3 Bauordnungsrecht 

Die Wertermittlung wurde auftragsgemäß auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchge-
führt. 
Bei dieser Wertermittlung wird deshalb die materielle Legalität der baulichen Anlagen und Nutzun-
gen vorausgesetzt. 
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2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation 

Entwicklungszustand (Grundstücks-
qualität): 
 

baureifes Land (vgl. § 3 Abs. 4 ImmoWertV 21) 
 

beitragsrechtlicher Zustand: 
 

Für den beitragsrechtlichen Zustand des Grundstücks ist 
die Verpflichtung zur Entrichtung von grundstücksbezoge-
nen Beiträgen maßgebend. Als Beiträge gelten auch 
grundstücksbezogene Sonderabgaben und beitragsähnli-
che Abgaben. 
Das Bewertungsgrundstück ist bezüglich der Beiträge für 
Erschließungseinrichtungen nach BauGB und KAG bei-
tragsfrei. 
 

Anmerkung: 
 

Diese Informationen zum beitragsrechtlichen Zustand wur-
den telefonisch erkundet. 

 

2.7 Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen 

Die Informationen zur privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Situation wurden, sofern nicht an-
ders angegeben, eingeholt. 
Es wird empfohlen, vor einer vermögensmäßigen Disposition bezüglich des Bewertungsobjekts zu 
diesen Angaben von der jeweils zuständigen Stelle schriftliche Bestätigungen einzuholen. 
 

 

2.8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation 

Zwei Grundstücke sind mit bebaut (vgl. nachfolgende Gebäudebeschreibung). 
Ein Grundstück ist unbebaut und wird als Parkplatz benutzt 
Auf den Grundstücken befinden sich insgesamt 2 Stellplätze und 1 Garagenplatz 
Das Objekt ist eigengenutzt. 

 

3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 

3.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung 

Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung 
sowie die ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. 
Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der 
Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden 
Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auf-
treten, die dann allerdings nicht wesentlich werterheblich sind. Angaben über nicht sichtbare Bau-
teile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins 
bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzel-
ner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen und Installationen (Heizung, 
Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die Funktionsfähigkeit unterstellt. 
Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. offensichtlich 
erkennbar waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden 
und Baumängel auf den Verkehrswert nur pauschal berücksichtigt worden. Es wird ergänzend 
darauf hingewiesen, dass Bauschäden (z.B. Rissbildungen an den Außen- und Innenwän-
den, Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildungen udgl.), augenscheinlich in der Regel nicht 
abschließend in ihrer Auswirkung auf den Verkehrswert beurteilt werden können bzw. sich 
zu deutlich stärkeren Schadensbildern entwickeln können, wenn sie nicht zeitnah nach der 
Begutachtung beseitigt werden. Deshalb wird vor einer vermögensrechtlichen Disposition 
empfohlen,  eventuell eine diesbezüglich vertiefende und eine weitergehende Untersuchung 
von Bauschäden durch einen Bausachverständigen in Auftrag zu geben. 
Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende 
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Baumaterialien wurden nicht durchgeführt. 
Insbesondere wurde geprüft, ob die Heizungsanlage gem. den Anforderungen des § 72 GEG aus-
getauscht werden muss und ob Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen gem. § 71 GEG so-
wie die obersten Geschossdecken gem. § 47 GEG gedämmt werden müssen. 
Schäden oder Mängel an verdeckt liegenden oder in Folge von Besichtigungsstörungen nicht ein-
sehbaren Bauteilen (z.B. durch lagerndes Material verstellt), die vom Sachverständigen nicht in 
Augenschein genommen werden konnten, bleiben in diesem Gutachten unberücksichtigt. 
Bauphysikalische, statische oder chemische Untersuchungen, beispielsweise hinsichtlich gesund-
heitsschädlicher Stoffe in den verwendeten Baumaterialien, sowie Untersuchungen auf Schadorga-
nismen (Pflanzliche oder tierische Schädlinge und Pilze) – insbesondere in der Intensität wie sie für 
ein Bauschadensgutachten notwendig sind – wurden nicht vorgenommen. 
Insbesondere wurde geprüft, ob die Heizungsanlage gem. den Anforderungen des § 10 EnEV aus-
getauscht werden muss und ob Wärmeverteilungs-, Warmwasserleitungen und Armaturen sowie 
die obersten Geschossdecken gem. § 10 EnEV gedämmt werden müssen. 
Die Ermittlung des Verkehrswertes durch den Sachverständigen liefert keine fundierte Analyse des 
energetischen Zustandes des Wertermittlungsobjektes. Vielmehr beinhaltet sie lediglich eine ver-
allgemeinerte Einschätzung des diesbezüglichen Gesamtzustandes. In der Wertermittlung wird das 
im Rahmen einer sachverständigen Einschätzung des Käuferverhaltens im nächsten (auch fiktiven) 
Verkaufsfall und nur stark pauschaliert berücksichtigt. 

 

3.2 Einfamilienhaus 

3.2.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht 

Gebäudeart: 
 

Einfamilienhaus; 
zweigeschossig; 
nicht unterkellert; 
tlw. ausgebautes Dachgeschoss; 
freistehend 
 

Baujahr: 
 

1950 (gemäß sachverständiger Schätzung, Wiederaufbau, 
bzw. Renovierung nach Kriegseinwirkungen, ursprünglich 
1847 als Gerberei erbaut) 
 

Flächen und Rauminhalte 
 

Die Wohnfläche beträgt rd. 150 m²; 
die Bruttogrundfläche (BGF) beträgt rd. 294,3 m² 
 

Energieeffizienz: 
 

Energieausweis liegt nicht vor 
 

Barrierefreiheit: 
 

Der Zugang zum Gebäude ist nicht barrierefrei (1 Ein-
gangsstufe). 
Aufgrund der örtlichen Marktgegebenheiten (u.a. Alters-
struktur, Nachfrage nach barrierefreiem Wohnraum für die 
konkrete Objektart etc.) wird in dieser Wertermittlung da-
von ausgegangen, dass der Grad der Barrierefreiheit kei-
nen oder nur einen unwesentlichen Einfluss auf die Kauf-
preisentscheidung hat und somit nicht in der Wertermitt-
lung berücksichtigt werden muss. 
 

Außenansicht: 
 

überwiegend Verkleidung aus Eternitplatten (asbesthaltig); 
bergseitige Giebelseite verputzt und gestrichen 

 

3.2.2 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung 

Hierüber können keine Aussagen getroffen werden, da eine Innenbesichtigung nicht ermöglicht 
wurde. 
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3.2.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) 

Konstruktionsart: 
 

Massivbau 
 

Fundamente: 
 

 
Hierüber können keine Aussagen getroffen werden, da 
eine Innenbesichtigung nicht ermöglicht wurde. 
 

Umfassungswände: 
 

Bruchsteinmauerwerk 
 

Innenwände: 
 

Hierüber können keine Aussagen getroffen werden, da 
eine Innenbesichtigung nicht ermöglicht wurde. 
 

Geschossdecken: 
 

Hierüber können keine Aussagen getroffen werden, da 
eine Innenbesichtigung nicht ermöglicht wurde. 
 

Treppen: 
 

Hierüber können keine Aussagen getroffen werden, da 
eine Innenbesichtigung nicht ermöglicht wurde. 
 

Hauseingang(sbereich): 
 

Eingangstür aus Aluminium, mit Lichtausschnitt 
 

Dach: 
 

Dachkonstruktion: 
Holzdach ohne Aufbauten 
 
Dachform: 
Sattel- oder Giebeldach 
 
Dacheindeckung: 
Kunstschiefer, asbesthaltig; 
Dachrinnen und Regenfallrohre aus Zinkblech 
Weitere Angaben können hierzu nicht gemacht werden, da 
nur eine Außenbesichtigung durchgeführt werden konnte. 

3.2.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung 

Wasserinstallationen: 
 

zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öffent-
liche Trinkwassernetz 
 

Abwasserinstallationen: 
 

Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz 
weitere Aussagen können keine getroffen werden, da eine 
Innenbesichtigung nicht ermöglicht wurde. 
 

Elektroinstallation: 
 

Hierüber können keine Aussagen getroffen werden, da 
eine Innenbesichtigung nicht ermöglicht wurde. 
 

Heizung: 
 

Hierüber können keine Aussagen getroffen werden, da 
eine Innenbesichtigung nicht ermöglicht wurde. 
 

Lüftung: 
 

Hierüber können keine Aussagen getroffen werden, da 
eine Innenbesichtigung nicht ermöglicht wurde. 
 

Warmwasserversorgung: 
 

Hierüber können keine Aussagen getroffen werden, da 
eine Innenbesichtigung nicht ermöglicht wurde. 
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3.2.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand 

3.2.5.1 Vorbemerkungen zur Ausstattungsbeschreibung 

Hierüber können keine Aussagen getroffen werden, da eine Innenbesichtigung nicht ermöglicht 
wurde. 

 

3.2.5.2 Wohnhaus 

Bodenbeläge: 
 

Angaben können, da eine Innenbesichtigung nicht ermög-
licht wurden, hierzu nicht gemacht werden; 
 

Wandbekleidungen: 
 

Angaben können, da eine Innenbesichtigung nicht ermög-
licht wurden, hierzu nicht gemacht werden; 
 

Deckenbekleidungen: 
 

hierzu können keine Angaben gemacht werde, da eine In-
nenbesichtigung nicht ermöglicht wurde 
 

Fenster: 
 

Fenster aus Holz mit Doppelverglasung; 
Rollläden aus Kunststoff; 
Fensterbänke außen aus Aluminium 
weitere Angaben können, da eine Innenbesichtigung nicht 
ermöglicht wurden, hierzu nicht gemacht werden; 
 

Türen: 
 

Eingangstür: 
Alu-Tür mit Lichtausschnitt 
Angaben zu den Zimmertüren können keine gemacht wer-
den, da keine Innenbesichtigung ermöglicht wurde; 
 

sanitäre Installation: 
 

Da nur eine Außenbesichtigung durchgeführt werden 
konnte, können hierzu keine Angaben gemacht werden; 
 

Küchenausstattung: nicht in der Wertermittlung enthalten 

3.2.6 Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebäudes 

besondere Bauteile: 
 

keine 
 

besondere Einrichtungen: 
 

Hierüber können keine Aussagen getroffen werden, da 
eine Innenbesichtigung nicht ermöglicht wurde. 
 

Besonnung und Belichtung: 
 

Angaben können, da eine Innenbesichtigung nicht ermög-
licht wurden, hierzu nicht gemacht werden; 
 

Bauschäden und Baumängel: 
 

Hierüber können keine Aussagen getroffen werden, da 
eine Innenbesichtigung nicht ermöglicht wurde. 
 

wirtschaftliche Wertminderungen: 
 

Hierüber können keine Aussagen getroffen werden, da 
eine Innenbesichtigung nicht ermöglicht wurde. 
 

Allgemeinbeurteilung: Der bauliche Zustand ist befriedigend. 
 

3.3 Remise/Garage 

Remise/Garage; 
Baujahr: ca. 1950 (Wiederaufbau/Renovierung nach Kriegsschäden); 
Bauart: massiv; 
Außenansicht: verputzt; 
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Dachform: Satteldach; 
Dach aus: Holz mit Faserzementwellplatten (asbesthaltig); 
Tor: Holzschiebetor, Holzeingangstür; 
Fenster: Metallrahmen, Einfachverglasung 
Weitere Aussagen hierzu können nicht getroffen werden, da eine Innenbesichtigung nicht ermög-
licht wurde. 

 

3.4 Außenanlagen 

Versorgungs- und Entwässerungsanlagen vom Hausanschluss bis an das öffentliche Netz, Hofbe-
festigung, Einfriedung (Mauer, Zaun) 

 

4 Ermittlung des Verkehrswerts 

4.1 Grundstücksdaten, Teilgrundstücke 

Nachfolgend wird der Verkehrswert für die mit einem Einfamilienhaus und einer Remise/Remise 
bebauten Grundstücke in 54689 Irrhausen, Irsentalstraße 5 zum Wertermittlungsstichtag 06.11.2025 
ermittelt. 

Grundstücksdaten: 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 

Irrhausen 961 5 
 

Gemarkung Flur Flurstück Fläche 

Irrhausen 3 57/2 207 m² 
 
Grundbuch Blatt lfd. Nr. 

Irrhausen 961 6 
 

Gemarkung Flur Flurstück Fläche 

Irrhausen 3 121/2 18 m² 
 
Grundbuch Blatt lfd. Nr. 

Irrhausen 961 4 
 

Gemarkung Flur Flurstück Fläche 

Irrhausen 3 31/2 209 m² 
 

Das Bewertungsobjekt wird zum Zwecke dieser Wertermittlung in Teilgrundstücke aufgeteilt. Bei 
diesen Teilgrundstücken handelt es sich um selbstständig veräußerbare Teile des Gesamtobjekts. 
Für jedes Teilgrundstück wird deshalb nachfolgend zunächst eine getrennte Verkehrswertermittlung 
durchgeführt. D. h. es wird jeweils eine eigenständige Verfahrenswahl getroffen und ein eigener 
Verkehrswert aus dem bzw. den Verfahrenswerten abgeleitet. Zusätzlich wird jedoch abschließend 
auch der Verkehrswert des Gesamtobjekts ausgewiesen. 

Teilgrundstücksbezeichnung Nutzung/Bebauung Fläche 

A Einfamilienhaus 207 m² 

B Garage/Remise  209 m² 

C unbebaut (Parkplatz) 18 m² 

Summe der Teilgrundstücksflächen:  434 m² 
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4.2 Wertermittlung für das Teilgrundstück A 

4.2.1 Verfahrenswahl mit Begründung 

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und der sonstigen Um-
stände dieses Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten (vgl. § 6 
Abs. 1 Satz 2ImmoWertV), ist der Verkehrswert von Grundstücken mit der Nutzbarkeit des Bewer-
tungsobjekts vorrangig mit Hilfe des Sachwertverfahrens zu ermitteln, insbesondere weil diese üb-
licherweise nicht zur Erzielung von Erträgen, sondern zur (persönlichen oder zweckgebundenen) 
Eigennutzung bestimmt sind. 

Das Sachwertverfahren (gem. §§ 35 – 39 ImmoWertV) basiert im Wesentlichen auf der Beurteilung 
des Substanzwerts. Der vorläufige Sachwert (d. h. der Substanzwert des Grundstücks) wird als 
Summe von Bodenwert, dem vorläufigen Sachwert der baulichen Anlagen sowie dem vorläufigen 
Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ermittelt. 

Zusätzlich wird eine Ertragswertermittlung (gem. §§ 27 – 34 ImmoWertV) durchgeführt; das Er-
gebnis wird jedoch nur unterstützend, vorrangig als von der Sachwertberechnung unabhängige Be-
rechnungsmethode, bei der Ermittlung des Verkehrswerts herangezogen. 

Der vorläufige Ertragswert nach dem allgemeinen Ertragswertverfahren (gem. § 28 ImmoWertV) 
ergibt sich aus dem Bodenwert und dem kapitalisierten jährlichen Reinertragsanteil der baulichen 
Anlagen zum Wertermittlungsstichtag. 

Der Bodenwert ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen bzw. vom Er-
tragswert der baulichen Anlagen i. d. R. auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen im Vergleichs-
wertverfahren (vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV) so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das 
Grundstück unbebaut wäre. 

Liegen jedoch geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese zur Bodenwertermittlung herange-
zogen werden (vgl. § 40 Abs. 2 ImmoWertV). Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert 
des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken, die zu einer Bodenrichtwertzone zusammenge-
fasst werden, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist be-
zogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. Der veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüg-
lich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität überprüft und als zutreffend beurteilt. Die nachstehende 
Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage des Bodenrichtwerts. Abweichungen des 
Bewertungsgrundstücks von dem Richtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Grundstücks-
merkmalen – wie Erschließungszustand, beitragsrechtlicher Zustand, Lagemerkmale, Art und Maß 
der baulichen oder sonstigen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstückszuschnitt – sind durch 
entsprechende Anpassungen des Bodenrichtwerts berücksichtigt. 

Sowohl bei der Sachwert- als auch bei der Ertragswertermittlung sind alle, das Bewertungsgrund-
stück betreffende besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale sachgemäß zu berücksich-
tigen. Dazu zählen insbesondere: 

 besondere Ertragsverhältnisse (z. B. Abweichungen von der marktüblich erzielbaren Miete), 

 Baumängel und Bauschäden, 

 grundstücksbezogene Rechte und Belastungen, 

 Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke und 

 Abweichungen in der Grundstücksgröße, insbesondere wenn Teilflächen selbstständig verwert-
bar sind. 

4.2.2 Bodenwertermittlung  

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 

Der Bodenrichtwert beträgt für die Lage des Bewertungsgrundstücks (mittlere Lage) 32,00 €/m² 
zum Stichtag 01.01.2024. Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt definiert: 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 

Art der baulichen Nutzung = M (gemischte Baufläche) 
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beitragsrechtlicher Zustand = frei 

Bauweise = offen 

Grundstücksfläche (f) = 900 m² 
 

Beschreibung des Teilgrundstücks 

Wertermittlungsstichtag = 06.11.2025 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 

Grundstücksfläche (f) = 207 m² 
 

Bodenwertermittlung des Teilgrundstücks 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungs-
stichtag 06.11.2025 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Teilgrundstücks ange-
passt. 

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 

beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts  = frei  

beitragsfreier Bodenrichtwert  
(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

 = 32,00 €/m²  

 

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 

 Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 01.01.2024 06.11.2025   1,062 E1 

 

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 

Lage mittlere Lage einfache Lage   0,850 E2 

Art der baulichen 
Nutzung 

M (gemischte Bau-
fläche) 

   1,000  

lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag  = 28,89 €/m² E3 

Fläche (m²) 900 207   1,390 E4 

Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land   1,000  

Bauweise offen    1,000  

vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bo-
denrichtwert 

 = 40,15 €/m²  

 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 

objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert   = 40,15 €/m²  

Fläche    207 m²  

beitragsfreier Bodenwert   = 8.311,05 € 
rd.  8.310,00 € 

 

 

Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 06.11.2025  

insgesamt 8.310,00 €. 

4.2.3 Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung 

E1 
Die Umrechnung des Bodenrichtwerts auf die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag er-
folgt unter Verwendung der vom örtlichen Gutachterausschuss mitgeteilten Bodenpreisentwicklung. 

E2 
Bei Wohnbaugrundstücken ist die Ausrichtung (insbesondere die Orientierung des straßenabgewandten 
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Gartens zur Himmelsrichtung) grundsätzlich als wertbeeinflussendes Zustandsmerkmal zu berücksichtigen. 
Dies ist selbst dann der Fall, wenn die Grundstücke eines (Neu-)Baugebiets trotz unterschiedlicher Orientie-
rung zu gleichen Preisen veräußert wurden. Hier zeigt die Markterfahrung, dass die Grundstücke mit einer 
vorteilhaften Orientierung regelmäßig zuerst veräußert werden. 

Bei der ggf. durchzuführenden Boden(richt)wertanpassung wird i. d. R. von folgenden Wertrelationen (Um-
rechnungskoeffizienten) ausgegangen:  

Durchschnitt aller Grundstücke in der Bodenrichtwertzone i. d. R. SO bzw. NW = 1,00; SSW = 1,10; NNO = 
0,90 (wobei: S = Süd; W = West; O = Ost; N = Nord). 

Bei der Gesamtanlage handelt es sich um ein Objekt, welches zweiseitig direkt an einen Fußgängerweg und 
einseitig an den Straßenraum angrenzt. 

Auf Grund der beengten Lage ist die Nutzung eingeschränkt, es wird diesbezüglich ein Lageabschlag von 15% 
auf den Bodenrichtwert geschätzt  

E3 
Auf diesen „an die Lage und die Anbauart angepassten beitragsfreien Bodenwert“ ist der Marktanpassungs-
faktor des Sachwertverfahrens (Sachwertfaktor) abzustellen (der lageangepasste Bodenwert dient als Maß-
stab für die Wirtschaftskraft der Region bzw. die Kaufkraft der Nachfrager nach Grundstücken in dieser Lage; 
die Anbauart bestimmt den objektspezifisch angepassten Sachwertfaktor mit). Die danach ggf. noch berück-
sichtigten den Bodenwert beeinflussenden Grundstücksmerkmale gehen in den Gesamtbodenwert ein und 
beeinflussen demzufolge über die Höhe des vorläufigen Sachwerts (Substanzwert) den Sachwertfaktor. 

E4 
Grundsätzlich gilt: Je kleiner eine Grundstücksfläche ist, umso geringer ist der absolute Bodenwert. Damit 
steigt aber auch die Nachfrage nach dem Grundstück, was einen höheren relativen Bodenwert zur Folge hat. 
D. h. der relative Bodenwert steht in einem funktionalen Zusammenhang zur Grundstücksfläche. 

Die Umrechnung von der Grundstücksfläche des BRW-Grundstücks auf die Grundstücksfläche des Bewer-
tungsgrundstücks erfolgt unter Verwendung der in [1], Kapitel 3.10.2 mitgeteilten nicht WGFZ-bereinigten Um-
rechnungskoeffizienten. 

4.2.4 Sachwertermittlung  

4.2.4.1 Das Sachwertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den §§ 35 – 39 ImmoWertV 
beschrieben. 

Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts, den vorläufigen Sachwerten der auf 
dem Grundstück vorhandenen baulichen Anlagen (wie Gebäude und bauliche Außenanlagen) sowie 
der sonstigen (nicht baulichen) Anlagen (vgl. § 35 Abs. 2 ImmoWertV) und ggf. den Auswirkungen 
der zum Wertermittlungsstichtag vorhandenen besonderen objektspezifischen Grundstücksmerk-
male abgeleitet. 

Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen gemäß § 40 Abs. 1 
ImmoWertV i.d.R. im Vergleichswertverfahren nach den §§ 24 – 26 ImmoWertV grundsätzlich so zu 
ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 

Der vorläufige Sachwert der baulichen Anlagen (inkl. besonderer Bauteile, besonderer (Be-
triebs)Einrichtungen und sonstiger Vorrichtungen) ist auf der Grundlage durchschnittlicher Herstel-
lungskosten unter Berücksichtigung der jeweils individuellen Merkmale, wie z.B. Objektart, Gebäu-
destandard und Restnutzungsdauer (Alterswertminderung) abzuleiten. 

Der vorläufige Sachwert der Außenanlagen wird, sofern dieser nicht bereits anderweitig miterfasst 
worden ist, entsprechend der Vorgehensweise für die Gebäude i.d.R. auf der Grundlage von durch-
schnittlichen Herstellungskosten, Erfahrungssätzen oder hilfsweise durch sachverständige Schät-
zung (vgl. § 37 ImmoWertV) ermittelt. 

Die Summe aus Bodenwert, vorläufigem Sachwert der baulichen Anlagen und vorläufigem Sachwert 
der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ergibt den vorläufigen Sachwert des Grund-
stücks. 

Der so rechnerisch ermittelte vorläufige Sachwert ist anschließend hinsichtlich seiner 
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Realisierbarkeit auf dem örtlichen Grundstücksmarkt zu beurteilen. Zur Berücksichtigung der Markt-
lage (allgemeine Wertverhältnisse) ist i.d.R. eine Marktanpassung mittels Sachwertfaktor erforder-
lich. Diese sind durch Nachbewertungen, d.h. aus den Verhältnissen von realisierten Vergleichs-
kaufpreisen und für diese Vergleichsobjekte berechnete vorläufige Sachwerte (= Substanzwerte) zu 
ermitteln. Die „Marktanpassung“ des vorläufigen Sachwerts an die Lage auf dem örtlichen Grund-
stücksmarkt führt im Ergebnis erst zum marktangepassten vorläufigen Sachwert des Grundstücks 
und stellt damit den „wichtigsten Rechenschritt“ innerhalb der Sachwertermittlung dar. 

Das Sachwertverfahren ist insbesondere durch die Verwendung des Sachwertfaktors ein Preisver-
gleich, bei dem vorrangig der Zeitwert der Substanz (Boden + Gebäude + Außenanlagen + sonstige 
Anlagen) den Vergleichsmaßstab bildet. 

Der Sachwert ergibt sich aus dem marktangepassten vorläufigen Sachwert nach Berücksichtigung 
ggf. vorhandener besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale (vgl. § 35 Abs. 4 Im-
moWertV). 

4.2.4.2 Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe 

Herstellungskosten (§ 36 Abs. 2 ImmoWertV) 

Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen werden durch Multiplikation der 
Gebäudefläche (m²) des (Norm)Gebäudes mit Normalherstellungskosten (NHK) für vergleich-
bare Gebäude ermittelt. Den so ermittelten durchschnittlichen Herstellungskosten sind noch die 
Werte von besonders zu veranschlagenden Bauteilen und besonderen (Betriebs) Einrichtun-
gen hinzuzurechnen. 

Normalherstellungskosten 

Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten für Ge-
bäude mit annähernd gleichem Ausbau- und Gebäudestandard ('Normobjekt'). Sie werden für die 
Wertermittlung auf ein einheitliches Index-Basisjahr zurückgerechnet. Die Normalherstellungskos-
ten besitzen überwiegend die Dimension „€/m² Brutto-Grundfläche“ oder „€/m² Wohnfläche“ des Ge-
bäudes und verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. 

Baunebenkosten (Anlage 4 Nr. I.1. Abs. 3 ImmoWertV) 

Die Normalherstellungskosten umfassen u. a. auch die Baunebenkosten (BNK), welche als „Kosten 
für Planung, Baudurchführung, behördliche Prüfung und Genehmigungen“ definiert sind. 

Die Baunebenkosten sind daher in den hier angesetzten durchschnittlichen Herstellungskosten be-
reits enthalten. 

Baukostenregionalfaktor 

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) beschreibt im Allgemeinen das Verhältnis der durch-
schnittlichen örtlichen zu den bundesdurchschnittlichen Baukosten. Durch ihn sollen die durch-
schnittlichen Herstellungskosten an das örtliche Baukostenniveau angepasst werden. Gemäß § 36 
Abs. 3 ImmoWertV ist der Regionalfaktor ein bei der Ermittlung des Sachwertfaktors festgelegter 
Modellparameter. 

Gesamtnutzungsdauer 

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage 
bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung vom Baujahr an gerechnet üblicherweise wirtschaftlich ge-
nutzt werden kann. Sie ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungs-
daten zugrunde liegenden Modell.  

Restnutzungsdauer (§ 4 i.V.m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV) 

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ord-
nungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Rest-
nutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 
'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann 
verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Moderni-
sierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erfor-
derliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Werter-
mittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. 
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Alterswertminderung (§ 38 ImmoWertV) 

Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird i. d. R. nach dem linearen 
Abschreibungsmodell auf der Basis der ermittelten Restnutzungsdauer (RND) des Gebäudes und 
der jeweils modellhaft anzusetzenden Gesamtnutzungsdauer (GND) vergleichbarer Gebäude er-
mittelt.  

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile 

Von den Normalherstellungskosten nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile, wie beispielsweise 
besondere Bauteile, besondere (Betriebs-)Einrichtungen und sonstige Besonderheiten (u.a. Aus-
bauzuschlag) können durch marktübliche Zuschläge bei den durchschnittlichen Herstellungskosten 
berücksichtigt werden. 

Außenanlagen 

Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene bauliche Anla-
gen (insbesondere Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur Grund-
stücksgrenze, Einfriedungen, Wegebefestigungen) und nicht bauliche Anlagen (insbesondere Gar-
tenanlagen). 

Sachwertfaktor (§ 21 Abs. 3 ImmoWertV) 

Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ ist in aller Regel nicht mit 
hierfür gezahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ 
(= Substanzwert des Grundstücks) an den Markt, d. h. an die für vergleichbare Grundstücke reali-
sierten Kaufpreise angepasst werden. Das erfolgt mittels des sog. objektspezifisch angepassten 
Sachwertfaktors. 

Der Sachwertfaktor ist das durchschnittliche Verhältnis aus Kaufpreisen und den ihnen entsprechen-
den, nach den Vorschriften der ImmoWertV ermittelten „vorläufigen Sachwerte“ (= Substanzwerte). 
Er wird vorrangig gegliedert nach der Objektart (er ist z.B. für Einfamilienhausgrundstücke anders 
als für Geschäftsgrundstücke), der Region (er ist z.B. in wirtschaftsstarken Regionen mit hohem 
Bodenwertniveau höher als in wirtschaftsschwachen Regionen) und der Objektgröße.  

Durch die sachrichtige Anwendung des aus Kaufpreisen für vergleichbare Objekte abgeleiteten 
Sachwertfaktors ist das Sachwertverfahren ein echtes Vergleichspreisverfahren. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ § 7 Abs. 2 ImmoWertV) 

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Sachwertfaktoren auch durch 
eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berück-
sichtigen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Sachwerts eine zusätzliche Marktan-
passung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV) 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen 
Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts 
(z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbeson-
dere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene 
Rechte und Belastungen oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV) 

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch 
mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Män-
gel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwir-
kungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grund-
lage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch 
pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen 
erfolgen. 

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur 
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Herstellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

 nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird, 

 grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachver-
ständigen für Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein 
aufgrund der Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf basierenden Inaugenscheinnahme 
beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. 
Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind. 

4.2.4.3 Sachwertberechnung 

Gebäudebezeichnung    Einfamilienhaus 

Normalherstellungskosten (Basisjahr 2010)  =  720,00 €/m² BGF 

Berechnungsbasis    

 Brutto-Grundfläche (BGF)  x  294,30 m² 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile  +  10.000,00 € 

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen 
im Basisjahr 2010  

 =  221.896,00 € 

Baupreisindex (BPI) 06.11.2025 (2010 = 100)  x  189,6/100 

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen 
am Stichtag  

 =  420.714,82 € 

Regionalfaktor  x  0,980 

Regionalisierte Herstellungskosten der baulichen Anlagen am 
Stichtag 

 =  412.300,53 € 

Alterswertminderung    

 Modell    linear 

 Gesamtnutzungsdauer (GND) 

 Restnutzungsdauer (RND) 

   66 Jahre 
 26 Jahre 

 prozentual    60,61 % 

 Faktor  x  0,3939 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen  =  162.405,17 € 

 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen (ohne Außenanlagen)  162.405,17 € 

vorläufiger Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen  6.496,21 € 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen = 168.901,38 € 

beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)  8.310,00 € 

vorläufiger Sachwert = 177.211,38 € 

Sachwertfaktor  0,81 

Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge   7.177,06 € 

marktangepasster vorläufiger Sachwert  = 136.364,16 € 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale  88.300,00 € 

Sachwert  = 48.064,16 € 

 rd. 48.100,00 € 

4.2.4.4 Erläuterung zur Sachwertberechnung 

Berechnungsbasis 

Die Berechnung der Gebäudeflächen (Brutto-Grundflächen (BGF) oder Wohnflächen (WF)) wurde 
von mir durchgeführt. Die Berechnungen weichen modellbedingt teilweise von der diesbezüglichen 
Vorschrift (DIN 277 – Ausgabe 2005 bzw. WoFlV) ab; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser 
Wertermittlung verwendbar. Die Abweichungen bestehen daher insbesondere in wertbezogenen 
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Modifizierungen (vgl. [2], Teil 1, Kapitel 16 und 17); 

bei der BGF z. B. 

 (Nicht)Anrechnung der Gebäudeteile c (z. B. Balkone) und 

 Anrechnung von (ausbaubaren aber nicht ausgebauten) Dachgeschossen; 

bei der WF z. B. 

 Nichtanrechnung der Terrassenflächen. 

Herstellungskosten 

Die Normalherstellungskosten (NHK) werden nach den Ausführungen in der Wertermittlungsliteratur 
und den Erfahrungen des Sachverständigen auf der Basis der Preisverhältnisse im Basisjahr ange-
setzt. Der Ansatz der NHK ist aus [1], Kapitel 3.01.1 entnommen. 

 
Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) für das Gebäude: 
Einfamilienhaus 

Ermittlung des Gebäudestandards: 

Bauteil Wägungsanteil Standardstufen 

 [%] 1 2 3 4 5 

Außenwände 23,0 % 1,0     

Dach 15,0 %  0,7 0,3   

Fenster und Außentüren 11,0 %  1,0    

Innenwände und -türen 11,0 %   1,0   

Deckenkonstruktion und Treppen 11,0 %   1,0   

Fußböden 5,0 %   1,0   

Sanitäreinrichtungen 9,0 %   1,0   

Heizung 9,0 %  1,0    

Sonstige technische Ausstattung 6,0 %   1,0   

insgesamt 100,0 % 23,0 % 30,5 % 46,5 % 0,0 % 0,0 % 

 

Beschreibung der ausgewählten Standardstufen 

Außenwände 

Standardstufe 1  
Holzfachwerk, Ziegelmauerwerk; Fugenglattstrich, Putz, Verkleidung mit Faserzement-
platten, Bitumenschindeln oder einfachen Kunststoffplatten; kein oder deutlich nicht 
zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1980) 

Dach 

Standardstufe 2  
einfache Betondachsteine oder Tondachziegel, Bitumenschindeln; nicht zeitgemäße 
Dachdämmung (vor ca. 1995) 

Standardstufe 3  
Faserzement-Schindeln, beschichtete Betondachsteine und Tondachziegel, Folienab-
dichtung; Rinnen und Fallrohre aus Zinkblech; Dachdämmung (nach ca. 1995) 

Fenster und Außentüren  

Standardstufe 2 
Zweifachverglasung (vor ca. 1995); Haustür mit nicht zeitgemäßem Wärmeschutz (vor 
ca. 1995) 

Innenwände und -türen 

Standardstufe 3 
nicht tragende Innenwände in massiver Ausführung bzw. mit Dämmmaterial gefüllte 
Ständerkonstruktionen; schwere Türen, Holzzargen 

Deckenkonstruktion und Treppen 

Standardstufe 3 
Beton- und Holzbalkendecken mit Tritt- und Luftschallschutz (z.B. schwimmender Est-
rich); geradläufige Treppen aus Stahlbeton oder Stahl, Harfentreppe, Trittschallschutz 

Fußböden 

Standardstufe 3 
Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden besserer Art und Ausführung, Fliesen, 
Kunststeinplatten 
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Sanitäreinrichtungen 

Standardstufe 3 
1 Bad mit WC, Dusche und Badewanne, Gäste-WC; Wand- und Bodenfliesen, raum-
hoch gefliest 

Heizung 

Standardstufe 2 
Fern- oder Zentralheizung, einfache Warmluftheizung, einzelne Gasaußenwandther-
men, Nachtstromspeicher-, Fußbodenheizung (vor ca. 1995) 

Sonstige technische Ausstattung 

Standardstufe 3 
zeitgemäße Anzahl an Steckdosen und Lichtauslässen, Zählerschrank (ab ca. 1985) 
mit Unterverteilung und Kippsicherungen 

 

Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude: 
Einfamilienhaus 

Nutzungsgruppe: Ein- und Zweifamilienhäuser 

Anbauweise: freistehend 

Gebäudetyp: EG, OG, nicht unterkellert, nicht ausgebautes DG 
 

Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes 

Standardstufe tabellierte  
NHK 2010 

relativer  
Gebäudestan-

dardanteil 

relativer  
NHK 2010-Anteil 

 [€/m² BGF] [%] [€/m² BGF] 

1 620,00  23,0 142,60 

2 690,00  30,5 210,45 

3 790,00  46,5 367,35 

4 955,00  0,0 0,00 

5 1.190,00  0,0 0,00 

 gewogene, standardbezogene NHK 2010  =  720,40 
 gewogener Standard = 2,3 

 

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts zwischen die 
tabellierten NHK. 

 
Berücksichtigung der erforderlichen Korrektur- und Anpassungsfaktoren 

gewogene, standardbezogene NHK 2010 720,40 €/m² BGF 

Korrektur- und Anpassungsfaktoren gemäß Sprengnetter 

  Objektgröße  1,000 

 

NHK 2010 für das Bewertungsgebäude = 720,40 €/m² BGF 

 rd. 720,00 €/m² BGF 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile 

Für die von den Normalherstellungskosten nicht erfassten werthaltigen einzelnen Bauteile werden 
pauschale Herstellungskosten- bzw. Zeitwertzuschläge in der Höhe geschätzt, wie dies dem ge-
wöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht. Grundlage der Zuschlagsschätzungen sind insbesondere 
die in [1], Kapitel 3.01.2, 3.01.3 und 3.01.4 angegebenen Erfahrungswerte für durchschnittliche Her-
stellungskosten bzw. Ausbauzuschläge. Bei älteren und/oder schadhaften und/oder nicht zeitgemä-
ßen werthaltigen einzelnen Bauteilen erfolgt die Zeitwertschätzung unter Berücksichtigung diesbe-
züglicher Abschläge. 
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Gebäude: Einfamilienhaus 

Bezeichnung durchschnittliche Herstel-
lungskosten 

Zuschläge zu den Herstellungskosten (Einzelaufstellung)  

 Dachteilausbau 10.000,00 € 

Besondere Bauteile 0,00€ 

Besondere Einrichtungen 0,00€ 

Summe 10.000,00 € 

Baupreisindex 

Bei den angesetzten Normalherstellungskosten (NHK 2010) handelt es sich um durchschnittliche 
Herstellungskosten für das (Basis-)Jahr 2010. Um die von diesem Zeitpunkt bis zum Wertermitt-
lungsstichtag veränderten Baupreisverhältnisse zu berücksichtigen, wird der vom Statistischen Bun-
desamt zum Wertermittlungsstichtag zuletzt veröffentlichte und für die jeweilige Art der baulichen 
Anlage zutreffende Baupreisindex verwendet. Da sich der vom Statistischen Bundesamt veröffent-
lichte Baupreisindex nicht auf das Basisjahr der NHK 2010 bezieht, ist dieser auf das Basisjahr 
2010=100 umzurechnen. Sowohl die vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten als auch die auf 
die für Wertermittlungszwecke notwendigen weiteren Basisjahre umgerechneten Baupreisindizes 
sind auch in [1], Kapitel 4.04.1 abgedruckt.  

Baukostenregionalfaktor 

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) ist eine Modellgröße im Sachwertverfahren. Aufgrund 
der Modellkonformität (vgl. § 10 Abs. 1 ImmoWertV) wird bei der Sachwertberechnung der Regio-
nalfaktor angesetzt, der auch bei der Ermittlung des Sachwertfaktors zugrunde lag. 

Baunebenkosten 

Die Baunebenkosten (BNK) enthalten insbesondere Kosten für Planung, Baudurchführung, behörd-
liche Prüfungen und Genehmigungen. Sie sind in den angesetzten NHK 2010 bereits enthalten. 

Außenanlagen 

Die wesentlich wertbeeinflussenden Außenanlagen wurden im Ortstermin getrennt erfasst und ein-
zeln pauschal in ihrem vorläufigen Sachwert geschätzt. Grundlage sind die in [1], Kapitel 3.01.5 
angegebenen Erfahrungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten. Die Außenanlagen können 
auch hilfsweise sachverständig geschätzt werden. Bei älteren und/oder schadhaften Außenanlagen 
erfolgt die Sachwertschätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 

Außenanlagen vorläufiger Sachwert (inkl. 
BNK) 

prozentuale Schätzung: 4,00 % der vorläufigen Gebäudesachwerte insg. 
(162.405,17 €) 

6.496,21 € 

Summe 6.496,21 € 

Gesamtnutzungsdauer 

Die übliche wirtschaftliche Nutzungsdauer = Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der für 
die Bestimmung der NHK gewählten Gebäudeart sowie dem Gebäudeausstattungsstandard. Sie ist 
deshalb wertermittlungstechnisch dem Gebäudetyp zuzuordnen und ebenfalls aus [1], Kapitel 3.02.5 
entnommen. 

Ermittlung der standardbezogenen GND für das Gebäude: Einfamilienhaus  

Die GND wird mit Hilfe des Gebäudestandards aus den für die gewählte Gebäudeart und den Stan-
dards tabellierten üblichen Gesamtnutzungsdauern bestimmt. 

Standard 1 2 3 4 5 

übliche GND [Jahre] 60 65 70 75 80 

 

Die standardbezogene Gesamtnutzungsdauer bei einem Gebäudestandard von 2,3 beträgt demnach rd. 66 
Jahre. 

 



Irsentalstraße 5, 54689 Irrhausen   10 K 37/25,  Irrhausen Seite 24 von 97 
 

 
Arch. Dipl.-Ing.  
Hans-Joachim Heck  
Hauptstraße 4, 54666 Irrel 

Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(Sprengnetterakademie)  

Reg.-Nr.: S 00403-09 

 
 

Restnutzungsdauer 

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' 
abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird aller-
dings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche 
Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittel-
bar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Instandhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in 
der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.  

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten 
oder zeitnah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1], Kapitel 
3.02.4 beschriebene Modell angewendet. 

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer 
für das Gebäude: Einfamilienhaus  

Das gem. Jahreszahl auf dem Hinweisschild am Gebäude ca. 1950 errichtete Gebäude wurde mo-
dernisiert.  

Für eine nachhaltige wirtschaftliche Nutzbarkeit sind wesentliche Modernisierungen erforderlich, die 
im Wertermittlungsansatz als bereits durchgeführt unterstellt werden. 

Zur Ermittlung der modifizierten Restnutzungsdauer werden die wesentlichen Modernisierungen zu-
nächst in ein Punktraster (Punktrastermethode nach „Sprengnetter/Kierig“) eingeordnet. 

Hieraus ergeben sich 7,5 Modernisierungspunkte (von max. 20 Punkten). Diese wurden wie folgt ermittelt: 

Modernisierungsmaßnahmen 
(vorrangig in den letzten 15 Jahren) 

Maximale 
Punkte 

Tatsächliche Punkte 

Jahr 
Begrün-

dung Durchgeführte 
Maßnahmen 

Unterstellte 
Maßnahmen 

Dacherneuerung inkl. der Verbesserung der 
Wärmedämmung im Dach bzw. Dämmung der 
obersten Geschossdecke 

4 0,5 1,0   

Modernisierung der Fenster und Außentüren 2 0,0 2,0   

Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, 
Gas, Wasser, Abwasser etc.) 

2 0,0 0,0   

Modernisierung der Heizungsanlage 2 0,0 0,0   

Wärmedämmung der Außenwände 4 0,0 4,0   

Modernisierung von Bädern / WCs etc. 2 0,0 0,0   

Modernisierung des Innenausbaus, z.B. De-
cken, Fußböden und Treppen 

2 0,0 0,0   

wesentliche Verbesserung der Grundrissge-
staltung 

2 0,0 0,0   

Summe  0,5 7,0  

 

Ausgehend von den 7,5 Modernisierungspunkten, ist dem Gebäude der Modernisierungsgrad „mitt-
lerer Modernisierungsgrad“ zuzuordnen. 

In Abhängigkeit von: 

 der üblichen Gesamtnutzungsdauer (66 Jahre) und 
 dem („vorläufigen rechnerischen“) Gebäudealter (2025 – 1950 = 75 Jahre) ergibt sich eine (vor-

läufige rechnerische) Restnutzungsdauer von (66 Jahre – 75 Jahre =) 0 Jahren 
 und aufgrund des Modernisierungsgrads "mittlerer Modernisierungsgrad" ergibt sich für das Ge-

bäude gemäß der Punktrastermethode "Sprengnetter/Kierig" eine (modifizierte) Restnutzungs-
dauer von 26 Jahren und somit ein fiktives Baujahr von 1985. 
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Alterswertminderung 

Die Alterswertminderung der Gebäude wird unter Berücksichtigung der Gesamtnutzungsdauer und 
der Restnutzungsdauer der baulichen Anlagen ermittelt. Dabei ist das den Wertermittlungsdaten 
zugrundeliegende Alterswertminderungsmodell anzuwenden. 

Sachwertfaktor 

Der angesetzte objektspezifisch angepasste Sachwertfaktor wird auf der Grundlage  

 der verfügbaren Angaben des örtlich zuständigen Gutachterausschusses unter Hinzuziehung  

 der verfügbaren Angaben des Oberen Gutachterausschusses bzw. der Zentralen Geschäfts-
stelle, 

 des in [1], Kapitel 3.03 veröffentlichten Gesamt- und Referenzsystems der bundesdurchschnittli-
chen Sachwertfaktoren, in dem die Sachwertfaktoren insbesondere gegliedert nach Objektart, 
Wirtschaftskraft der Region, Bodenwertniveau und Objektgröße (d.h. Gesamtgrundstückswert) 
angegeben sind, sowie  

 eigener Ableitungen des Sachverständigen, insbesondere zu der regionalen Anpassung der v. g. 
bundesdurchschnittlichen Sachwertfaktoren und/oder 

 des lage- und objektabhängigen Sprengnetter-Sachwertfaktors aus dem Sprengnetter-Marktda-
tenportal 

bestimmt. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge 

Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung des Sachwertfaktors auch durch eine 
Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise ggf. nicht ausreichend berücksich-
tigen. Aus diesem Grund ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Sachwerts eine zu-
sätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

marktübliche Zu- oder Abschläge Zu- oder Abschlag 

prozentuale Schätzung: -5,00 % von (143.541,22 €) -7.177,06 € 

Summe -7.177,06 € 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Sach-
wertverfahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend insoweit berück-
sichtigt, wie sie offensichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind. 

Auf Grund der Außenbesichtigung mit schlechter Einsehbarkeit des Bewertungsobjekts, mussten 
Fakten frei geschätzt werden. Das berücksichtigt der Gutachter mit einem Abschlag von -20% auf 
den vorläufig marktangepassten Sachwertes (Sicherheitsabschlag)  

Sollte eine Besichtigung des Objektes im nachhinein ermöglicht werden, so ist das Gutachten ge-
gebenenfalls den tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten anzupassen. 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Wertbeeinflussung insg. 

Unterstellte Modernisierungen  -62.300,00 € 

 Einfamilienhaus -62.300,00 €  

Weitere Besonderheiten   -26.000,00 € 

 Zuschlag auf die Zustandsbesonderheiten, da ledig-
lich eine Außenbesichtigung ermöglicht wurde  

(Sicherheitsabschlag) 

-26.000,00 €  

Summe -88.300,00 € 
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Wertminderung infolge erforderlicher Modernisierungsmaßnahmen für das Gebäude  
„Einfamilienhaus“ 

Modernisierungskosten u.ä: 

Ø relative Kosten für die bei den Modernisierungspunkten unterstellten Maßnahmen  
(bei 7,00 Modernisierungspunkten) 

 589,00 €/m² 

Wohn-/Nutzfläche  150,00 m² 

Ø Kosten für die bei den Modernisierungspunkten unterstellten Maßnahmen [a] = 88.350,00 € 

Ø Kosten sonstiger unterstellter Investitionen [b] + 0,00 € 

davon Anteil für gestaltbare Maßnahmen [c]  0,00 € 

davon Anteil für nicht gestaltbare Maßnahmen [d]  0,00 € 

Ø Kosten unterstellter Investitionen insgesamt = 88.350,00 € 

Baukosten-Regionalfaktor Rf(Ik) x 0,85 

regionalisierte Kosten der unterstellten Investitionen insgesamt = 75.097,50 € 

gesamter regionalisierter Kostenanteil der „gestaltbaren“ Maßnahmen ([a] + [c]) x Rf(Ik) = 75.097,50 € 
   
relative regionalisierte Neubaukosten   2.117,00 €/m² 

Wohn-/Nutzfläche  150,00 m² 

regionalisierte Neubaukosten HK = 317.550,00 € 

relativer Anteil der zu erneuernden gestaltbaren Substanz NS = ([a] + [c]) x Rf(Ik) / HK  0,24 

Erstnutzungsfaktor  1,25 
 
Ermittlung des Wertzuschlags wegen Gestaltungsmöglichkeit, Investitionen und Erst-/Eigennutzung 
(GEZ): 

GEZ = vorl. marktangepasster Sachwert x NS x (Erstnutzungsfaktor – 1) 

GEZ = 136.364,16 €  x 0,24 x (1,25 – 1) = 8.181,85 € 
 
Ermittlung des Wertzuschlags wegen der eingesparten anteiligen Schönheitsreparaturen: 

eingesparte Schönheitsreparaturen  87,00 €/m² 

Wohn-/Nutzfläche  150,00 m² 

Kostenanteil  7,0 Pkte/20 Pkte 

Werterhöhung wegen eingesparter anteiliger Schönheitsreparaturen = 4.567,50 € 

 
Gesamtwerteinfluss der unterstellten Modernisierungen u.ä.: 

gesamte abzuziehende Kosten für die unterstellten Maßnahmen ([a] + [b]) x Rf(Ik)  75.097,50 € 

Werterhöhung wegen Gestaltungsmöglichkeit, Investitionen und Erst-/Eigennutzung + 8.181,85 € 

Werterhöhung wegen eingesparter anteiliger Schönheitsreparaturen + 4.567,50 € 

Ertragsausfälle infolge der unterstellten Modernisierungen u.ä. [g]  0,00 € 

sonstige zustandsbedingte Werteinflüsse (Neuvermietungsaufwand etc.) [h]  0,00 € 

Werteinfluss der unterstellten Modernisierungsmaßnahmen u.ä. [i] = 62.348,15 € 

 rd. 62.300,00 € 

   

Zur Information: kIM = Werteinfluss IM [i] / IKg; mit IKg = (([a] + [b]) x Rf(Ik)) + [g] + [h]) = 0,830 

4.2.5 Ertragswertermittlung  

4.2.5.1 Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 – 34 ImmoWertV beschrieben. 

Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (insbe-
sondere Mieten und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als Rohertrag 
bezeichnet. Maßgeblich für den vorläufigen (Ertrags)Wert des Grundstücks ist jedoch der 
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Reinertrag. Der Reinertrag ermittelt sich als Rohertrag abzüglich der Aufwendungen, die der Eigen-
tümer für die Bewirtschaftung einschließlich Erhaltung des Grundstücks aufwenden muss (Bewirt-
schaftungskosten). 

Das Ertragswertverfahren fußt auf der Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer verblei-
bende Reinertrag aus dem Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. des dafür ge-
zahlten Kaufpreises) darstellt. Deshalb wird der Ertragswert als Rentenbarwert durch Kapitalisie-
rung des Reinertrags bestimmt.  

Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag für ein bebautes Grundstück sowohl die Verzinsung für 
den Grund und Boden als auch für die auf dem Grundstück vorhandenen baulichen (insbesondere 
Gebäude) und sonstigen Anlagen (z. B. Anpflanzungen) darstellt. Der Grund und Boden gilt grund-
sätzlich als unvergänglich (bzw. unzerstörbar). Dagegen ist die (wirtschaftliche) Restnutzungs-
dauer der baulichen und sonstigen Anlagen zeitlich begrenzt.  

Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i. d. R. im Vergleichswert-
verfahren (vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, 
wenn das Grundstück unbebaut wäre. 

Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts mit 
dem (objektspezifisch angepassten) Liegenschaftszinssatz bestimmt. (Der Bodenertragsanteil 
stellt somit die ewige Rentenrate des Bodenwerts dar.) 

Der auf die baulichen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich als Differenz „(Gesamt)Rein-
ertrag des Grundstücks“ abzüglich „Reinertragsanteil des Grund und Bodens“. 

Der vorläufige Ertragswert der baulichen Anlagen wird durch Kapitalisierung (d. h. Zeitrentenbar-
wertberechnung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter Verwendung 
des (objektspezifisch angepassten) Liegenschaftszinssatzes und der Restnutzungsdauer ermittelt. 

Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von „Bodenwert“ und „vorläufigem Ertragswert 
der baulichen Anlagen“ zusammen. 

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des 
vorläufigen Ertragswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Ertragswerts aus 
dem marktangepassten vorläufigen Ertragswert sachgemäß zu berücksichtigen. 

Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgeleite-
ten Liegenschaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der Grundlage des 
marktüblich erzielbaren Grundstücksreinertrages dar. 

4.2.5.2 Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe 

Rohertrag (§ 31 Abs. 2 ImmoWertV) 

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung markt-
üblich erzielbaren Erträge aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den übli-
chen (nachhaltig gesicherten) Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks (insbesondere der Ge-
bäude) auszugehen. Als marktüblich erzielbare Erträge können auch die tatsächlichen Erträge zu-
grunde gelegt werden, wenn diese marktüblich sind. 

Weicht die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von den üblichen, nach-
haltig gesicherten Nutzungsmöglichkeiten ab und/oder werden für die tatsächliche Nutzung von 
Grundstücken oder Grundstücksteilen vom Üblichen abweichende Entgelte erzielt, sind für die Er-
mittlung des Rohertrags zunächst die für eine übliche Nutzung marktüblich erzielbaren Erträge zu-
grunde zu legen. 

Bewirtschaftungskosten (§ 21 ImmoWertV) 

Die Bewirtschaftungskosten sind marktüblich entstehende Aufwendungen, die für eine ordnungsge-
mäße Bewirtschaftung und zulässige Nutzung des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) lau-
fend erforderlich sind. Die Bewirtschaftungskosten umfassen die Verwaltungskosten, die Instand-
haltungskosten, das Mietausfallwagnis und die Betriebskosten.  

Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen, die 
durch uneinbringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch 
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vorübergehenden Leerstand von Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung 
bestimmt ist, entsteht. Es umfasst auch das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfol-
gung auf Zahlung, Aufhebung eines Mietverhältnisses oder Räumung (§ 32 Abs. 4 ImmoWertV und 
§ 29 Satz 1 und 2 II. BV).  

Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirtschaftungskosten(anteile) in 
Abzug gebracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d. h. nicht zusätzlich zum angesetzten Roher-
trag auf die Mieter umgelegt werden können. 

Ertragswert / Rentenbarwert (§ 29 und § 34 ImmoWertV) 

Der vorläufige Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene 
(Einmal)Betrag, der der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren 
(Rein)Erträge einschließlich Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der 
Nutzungsdauer noch anfallenden Erträge – abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungs-
stichtag – sind wertmäßig gleichzusetzen mit dem vorläufigen Ertragswert des Objekts. 

Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die Restnutzungsdauer anzusetzen, 
für den Grund und Boden unendlich (ewige Rente). 

Liegenschaftszinssatz (§ 21 Abs. 2 ImmoWertV) 

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er ist auf der Grundlage 
geeigneter Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem Bewertungsgrund-
stück hinsichtlich Nutzung und Bebauung gleichartiger Grundstücke nach den Grundsätzen des Er-
tragswertverfahrens als Durchschnittswert abgeleitet (vgl. § 21 Abs. 2 ImmoWertV). Der Ansatz des 
(marktkonformen) objektspezifisch angepassten Liegenschaftszinssatzes für die Wertermittlung im 
Ertragswertverfahren stellt somit sicher, dass das Ertragswertverfahren ein marktkonformes Ergeb-
nis liefert, d.h. dem Verkehrswert entspricht. 

Der Liegenschaftszinssatz übernimmt demzufolge die Funktion der Marktanpassung im Ertragswert-
verfahren. Durch ihn werden die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt erfasst. 

Restnutzungsdauer (§ 4 Abs. 3 ImmoWertV) 

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ord-
nungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Rest-
nutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 
'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann 
verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Moderni-
sierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erfor-
derliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Werter-
mittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.  

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ § 7 Abs. 2 ImmoWertV) 

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Liegenschaftszinssätze auch 
durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend be-
rücksichtigen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts eine zusätzliche 
Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV) 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen 
Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts 
(z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbeson-
dere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene 
Rechte und Belastungen oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 Nr. 2 ImmoWertV) 

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch 
mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Män-
gel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwir-
kungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 
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Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grund-
lage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch 
pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen 
erfolgen. 

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstel-
lung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

 nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird, 

 grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachver-
ständigen für Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein 
aufgrund Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugenscheinnahme 
beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. 
Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind. 

4.2.5.3 Ertragswertberechnung 

Gebäudebezeichnung  Mieteinheit Fläche  Anzahl marktüblich erzielbare Nettokaltmiete 

        

 lfd. 
Nr. 

Nutzung/Lage (m²) (Stk.) (€/m²) 
bzw. 

(€/Stk.) 

monatlich  
(€) 

jährlich  
(€) 

Einfamilienhaus  1 Wohnung  150,00  5,25 787,50 9.450,00 

Summe   150,00 -  787,50 9.450,00 

 
jährlicher Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmie-
ten) 

 9.450,00 € 

Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters) 
(vgl. Einzelaufstellung) 

 
 

 
2.716,00 € 

jährlicher Reinertrag = 6.734,00 € 

Reinertragsanteil des Bodens 
2,05 % von 8.310,00 € (Liegenschaftszinssatz  Bodenwert (beitragsfrei)) 

 

 

 
170,35 € 

Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen = 6.563,65 € 

Kapitalisierungsfaktor (gem. § 34 Abs. 2 ImmoWertV) 
bei LZ = 2,05 % Liegenschaftszinssatz 
und RND = 26 Jahren Restnutzungsdauer 

 
 
 

 
 

19,999 

vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen = 131.266,44 € 

beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)  8.310,00 € 

vorläufiger Ertragswert  = 139.576,44 € 

Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge  6.978,82 € 

marktangepasster vorläufiger Ertragswert = 132.597,62 € 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale  88.300,00 € 

Ertragswert  = 44.297,62 € 

 rd. 44.300,00 € 

4.2.5.4 Erläuterung zur Ertragswertberechnung 

Wohn- bzw. Nutzflächen 

Die Berechnungen der Wohn- bzw. Nutzflächen wurden von mir durchgeführt. Sie orientieren sich 
an der Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und 
Mietwertermittlung (WMR), in der die von der Rechtsprechung insbesondere für Mietwertermittlun-
gen entwickelten Maßgaben zur wohnwertabhängigen Anrechnung der Grundflächen auf die Wohn-
fläche systematisiert sind, sofern diesbezügliche Besonderheiten nicht bereits in den Mietansätzen 
berücksichtigt sind (vgl. [2], Teil 1, Kapitel 15) bzw. an der in der regionalen Praxis üblichen Nutzflä-
chenermittlung. Die Berechnungen können demzufolge teilweise von den diesbezüglichen 
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Vorschriften (WoFlV; II. BV; DIN 283; DIN 277) abweichen; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser 
Wertermittlung verwendbar. 

Rohertrag 

Die Basis für die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstück marktüblich erzielbare Net-
tokaltmiete. Diese entspricht der jährlichen Gesamtmiete ohne sämtliche auf den Mieter zusätzlich 
zur Grundmiete umlagefähigen Bewirtschaftungskosten. 

Die marktüblich erzielbare Miete wurde auf der Grundlage von verfügbaren Vergleichsmieten für mit 
dem Bewertungsgrundstück vergleichbar genutzte Grundstücke  

 aus dem Mietspiegel der Gemeinde oder vergleichbarer Gemeinden, 

 aus dem Sprengnetter Preisspiegel Wohnmieten aus dem Sprengnetter-Marktdatenportal 

 aus der lage- und objektabhängigen Sprengnetter-Vergleichsmiete für ein Standardobjekt aus 
dem Sprengnetter-Marktdatenportal und/oder 

 aus anderen Mietpreisveröffentlichungen 

als mittelfristiger Durchschnittswert abgeleitet und angesetzt. Dabei werden wesentliche Qualitäts-
unterschiede des Bewertungsobjektes hinsichtlich der mietwertbeeinflussenden Eigenschaften 
durch entsprechende Anpassungen berücksichtigt. 

Ermittlung der nachhaltig erzielbaren Nettokaltmiete (NKM) für das Gebäude: Einfamilien-
haus 

 Ertragseinheit Vergleichs-
miete 

WF/NF-
Korrek-

tur 

Grundflächen-
besonderhei-

ten 

Sonstige Korrek-
turen 

NKM 

Nr. Nutzung/Lage (€/m²) K0 K1 K2 (€/m²) 

1 Wohnung  4,74 1,00 1,00 1,00 5,25 

 

Bewirtschaftungskosten 

Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden auf der Basis von Markt-
analysen vergleichbar genutzter Grundstücke (insgesamt als prozentualer Anteil am Rohertrag, oder 
auch auf €/m² Wohn- oder Nutzfläche bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungseinheit bzw. Be-
wirtschaftungskostenanteil) bestimmt. 

Dieser Wertermittlung werden u. a. die in [1], Kapitel 3.05 veröffentlichten durchschnittlichen Bewirt-
schaftungskosten zugrunde gelegt. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmo-
dell verwendet wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt. 

Bewirtschaftungskosten (BWK) 

BWK-Anteil    

Verwaltungskosten    

Wohnen Wohnungen (Whg.) 1 Whg.  367,00 € 367,00 € 

Instandhaltungskosten    

Wohnen Wohnungen (Whg.) 150,00 m²  14,40 €/m² 2.160,00 € 

Mietausfallwagnis    

Wohnen 2,0 % vom Rohertrag  189,00 € 

Summe   2.716,00 € 

Liegenschaftszinssatz 

Der für das Bewertungsobjekt angesetzte objektspezifisch angepasste Liegenschaftszinssatz wurde 
auf der Grundlage 

 der verfügbaren Angaben des örtlich zuständigen Gutachterausschusses unter Hinzuziehung 

 der verfügbaren Angaben des Oberen Gutachterausschusses bzw. der Zentralen Geschäfts-
stelle, 
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 des in [1], Kapitel 3.04 veröffentlichten Gesamtsystems der bundesdurchschnittlichen Liegen-
schaftszinssätze als Referenz- und Ergänzungssystem, in dem die Liegenschaftszinssätze ge-
gliedert nach Objektart, Restnutzungsdauer des Gebäudes sowie Objektgröße (d. h. des Gesamt-
grundstückswerts) angegeben sind, sowie 

 eigener Ableitungen des Sachverständigen, insbesondere zu der regionalen Anpassung der v. g. 
bundesdurchschnittlichen Liegenschaftszinssätze und/oder 

 des lage- und objektabhängigen Sprengnetter-Liegenschaftszinssatzes aus dem Sprengnetter-
Marktdatenportal 

bestimmt. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV) 

Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung des Liegenschaftszinssatzes auch 
durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend be-
rücksichtigen. Aus diesem Grund ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts 
eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

marktübliche Zu- oder Abschläge Zu- oder Abschlag 

prozentuale Schätzung: -5,00 % von (139.576,44 €) -6.978,82 € 

Summe -6.978,82 € 

Gesamtnutzungsdauer 

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wer-
termittlungsdaten zugrunde liegenden Modell. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestim-
mungsmodell verwendet wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt. 

Die GND ist aus [1], Kapitel 3.01.1 entnommen. 

Restnutzungsdauer 

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' 
abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird aller-
dings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche 
Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittel-
bar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der 
Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.  

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten 
oder zeitnah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1], Kapitel 
3.02.4 beschriebene Modell angewendet. 

Vgl. diesbezüglich die differenzierte RND-Ableitung in der Sachwertermittlung. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Vgl. Erläuterungen zum Sachwertverfahren. 

4.2.6 Wert des Teilgrundstücks A 

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen 
gehandelt, die sich am Sachwert orientieren. 

Der Sachwert wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. 48.100,00 € ermittelt. 

 

Der Wert für das Teilgrundstück A wird zum Wertermittlungsstichtag 06.11.2025 mit rd. 

75.100,00 € 
geschätzt. 
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4.3 Wertermittlung für das Teilgrundstück B 

4.3.1 Verfahrenswahl mit Begründung 

4.3.1.1 Bewertungsrechtliche und bewertungstheoretische Vorbemerkungen 

 Grundsätze zur Wahl der Wertermittlungsverfahren 

Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert (Marktwert) „durch den Preis bestimmt, der in dem Zeit-

punkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen 

Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des 

Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnli-

che oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.“  

Ziel jeder Verkehrswertermittlung ist es, einen möglichst marktkonformen Wert des Grundstücks (d. 
h. den wahrscheinlichsten Kaufpreis im nächsten Kauffall) zu bestimmen.  

Nach den Vorschriften der Immobilienwertermittlungsverordnung sind zur Ermittlung des Verkehrs-
werts grundsätzlich 

· das Vergleichswertverfahren,  

· das Ertragswertverfahren, 

· das Sachwertverfahren 

oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen (§ 6 Abs. 1, Satz 1 ImmoWertV). Die Verfahren sind 
nach der Art des Wertermittlungsobjekts, unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und den sonstigen Umständen des Einzelfalls, 
insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten, zu wählen; die Wahl ist zu be-
gründen (§ 6 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV). 

Allgemeine Kriterien für die Eignung der Wertermittlungsverfahren 

Entscheidende Kriterien für die Wahl der anzuwendenden Wertermittlungsverfahren sind:  

· Der Rechenablauf und die Einflussgrößen der Verfahren sollen den in diesem Grundstücksteil-
markt vorherrschenden Marktüberlegungen (Preisbildungsmechanismen) entsprechen. 

· Zur Bewertung bebauter Grundstücke sollten immer mindestens zwei möglichst weitgehend 
voneinander unabhängige Wertermittlungsverfahren angewendet werden. Das zweite Verfah-
ren dient zur Überprüfung des ersten Verfahrensergebnisses. 

· Hauptaufgabe dieser Wertermittlung ist es, den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 BauGB, 
d. h. den im nächsten Kauffall am wahrscheinlichsten zu erzielenden Kaufpreis, möglichst zutref-
fend zu ermitteln. Diesbezüglich ist das Verfahren am geeignetsten und vorrangig zur Ableitung 
des Verkehrswerts heranzuziehen, dessen für marktkonforme Wertermittlungen erforderli-
che Daten (i. S. d. § 193 Abs. 5 BauGB i. V. m. § 6 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV) am zuverlässigs-
ten aus dem Grundstücksmarkt (d. h. aus vergleichbaren Kauffällen) abgeleitet wurden bzw. 
dem Sachverständigen zur Verfügung stehen. 

4.3.1.2 Zu den herangezogenen Verfahren 

Beschreibung des Bewertungsmodells der Bodenwertermittlung 

Der Bodenwert ist (auch in den Verfahren zur Bewertung bebauter Grundstücke – dort, getrennt vom 
Wert der Gebäude und der Außenanlagen) i. d. R. auf der Grundlage von Vergleichspreisen so zu 
ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre (§ 40 Abs. 1 Im-
moWertV). 

Liegen geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese anstelle oder ergänzend zu den Ver-
gleichspreisen zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (§ 40 Abs. 2 ImmoWertV). 

Bodenrichtwerte sind zur Wertermittlung geeignet, wenn die Daten hinsichtlich Aktualität in Bezug 
auf den maßgeblichen Stichtag und hinsichtlich Repräsentativität den jeweiligen Grundstücksmarkt 
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zutreffend abbilden und etwaige Abweichungen in den allgemeinen Wertverhältnissen sowie wert-
beeinflussende Abweichungen der Grundstücksmerkmale des Wertermittlungsobjekts berücksich-
tigt werden können (§ 9 Abs. 1 ImmoWertV). Das setzt voraus, dass sie nach 

 den örtlichen Verhältnissen, 

 der Lage und 

 des Entwicklungszustandes gegliedert  

und 

 nach Art und Maß der baulichen Nutzung, 

 der Erschließungssituation sowie des beitragsrechtlichen Zustandes und 

 der jeweils vorherrschenden Grundstücksgestalt 

hinreichend bestimmt und mit der notwendigen Sorgfalt aus Kaufpreisen für vergleichbare unbe-
baute Grundstücke abgeleitet sind (§ 12 Abs. 2 und 3 ImmoWertV). 

Zur Ableitung und Veröffentlichung von Bodenrichtwerten aus realisierten Kaufpreisen sind die Gut-
achterausschüsse verpflichtet (§ 193 Abs. 5 BauGB i. V. m. § 196 Abs. 1 Satz 1 BauGB). Der Bo-
denrichtwert ist bezogen auf den Quadratmeter der Grundstücksfläche (Dimension: €/m² Grund-
stücksfläche). 

Abweichungen des zu bewertenden Grundstücks vom Vergleichsgrundstück bzw. von dem Boden-
richtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Merkmalen – wie Erschließungszustand, spezielle 
Lage, Art und Maß der baulichen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstücksgestalt -, aber auch 
Abweichungen des Wertermittlungsstichtags vom Kaufzeitpunkt der Vergleichsgrundstücke bzw. 
vom Stichtag, zu dem der Bodenrichtwert abgeleitet wurde, bewirken i. d. R. entsprechende Abwei-
chungen seines Bodenwerts von dem Vergleichspreis bzw. dem Bodenrichtwert (§ 9 Abs. 1 Sätze 2 
und 3 ImmoWertV). 

Für die anzustellende Bewertung liegt ein i. S. d. § 9 Abs. 1 ImmoWertV i. V. m. § 196 Abs. 1 BauGB 
geeigneter, d. h. hinreichend gegliederter und bezüglich seiner wesentlichen Einflussfaktoren defi-
nierter Bodenrichtwert vor. Der vom Gutachterausschuss veröffentlichte Bodenrichtwert wurde be-
züglich seiner relativen Richtigkeit (Vergleich mit den Bodenrichtwerten der angrenzenden Boden-
richtwertzonen) und seiner absoluten Höhe (Vergleich mit Bodenrichtwerten von in etwa lagegleich-
wertigen Bodenrichtwertzonen, auch aus anderen Gemeinden) auf Plausibilität überprüft und als 
zutreffend beurteilt. Die Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage dieses Bodenricht-
werts, d. h. durch dessen Umrechnung auf die allgemeinen Wertermittlungsverhältnisse zum Wer-
termittlungsstichtag und die Grundstücksmerkmale des Bewertungsobjekts (vgl. § 26 Abs. 2 i. V. m. 
§ 9 Abs. 1 Sätze 2 und 3 ImmoWertV und nachfolgender Abschnitt „Bodenwertermittlung“ dieses 
Gutachtens). 

4.3.1.2.1 Bewertung des bebauten Gesamtgrundstücks 

4.3.1.2.1.1 Anwendbare Verfahren 

Zur Bewertung bebauter Grundstücke werden in Deutschland vorrangig – wie bereits beschrieben – 
das Vergleichswert-, das Ertragswert- und das Sachwertverfahren angewendet (vgl. § 6 Abs. 1 Satz 
1 ImmoWertV). 

Vergleichswertverfahren 

Die Anwendung des Vergleichswertverfahrens zur Bewertung des bebauten Grundstücks ist im 
vorliegenden Fall nicht möglich, weil  

 keine hinreichende Anzahl zum Preisvergleich geeigneter Vergleichskaufpreise verfügbar ist 

und auch 

 keine hinreichend differenziert beschriebenen Vergleichsfaktoren des örtlichen 
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Grundstücksmarkts zur Bewertung des bebauten Grundstücks zur Verfügung stehen. 

Zudem stehen sowohl  

 keine geeignete Indexreihe zur Anpassung der Vergleichskaufpreise und Vergleichsfaktoren 
an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 

als auch 

 keine Umrechnungskoeffizienten für alle wesentlichen wertbeeinflussenden Eigenschaften 
der zu bewertenden Grundstücksart zwecks Anpassung der Vergleichskaufpreise und Ver-
gleichsfaktoren an die Wertmerkmale des Bewertungsobjekts 

zur Verfügung. 

Ertragswertverfahren 

Steht für den Erwerb oder die Errichtung vergleichbarer Objekte üblicherweise die zu erzielende 
Rendite (Mieteinnahme, Wertsteigerung, steuerliche Abschreibung) im Vordergrund, so wird nach 
dem Auswahlkriterium „Kaufpreisbildungsmechanismen im gewöhnlichen Geschäftsverkehr“ das 
Ertragswertverfahren als vorrangig anzuwendendes Verfahren angesehen.) 

Dies gilt für die hier zu bewertende Grundstücksart nicht, da es sich um kein typisches Rendite-
objekt handelt. Dennoch wird das Ertragswertverfahren angewendet. Dies ist wie folgt begründet: 

 Auch bei mit dem Bewertungsobjekt vergleichbaren Grundstücken kalkuliert der Erwerber die 
Rendite seines Objekts, z. B. die eingesparte Miete, die eingesparten Steuern oder die mögli-
chen Fördermittel. 

 Für mit dem Bewertungsobjekt vergleichbare Grundstücksarten stehen die für marktkonforme 
Ertragswertermittlungen erforderlichen Daten (marktüblich erzielbare Mieten, Liegenschafts-
zinssätze) zur Verfügung. 

 Die Anwendung eines zweiten Wertermittlungsverfahrens ist grundsätzlich zur Ergebnisstüt-
zung unverzichtbar. 

Das Ertragswertverfahren (gemäß §§ 27 – 34 ImmoWertV) ist durch die Verwendung des aus vielen 
Vergleichskaufpreisen abgeleiteten Liegenschaftszinssatzes (in erster Näherung Reinerträge: Kauf-
preise) ein Preisvergleich, in dem vorrangig die in dieses Bewertungsmodell eingeführten Einfluss-
größen (insbesondere Mieten, Restnutzungsdauer; aber auch Zustandsbesonderheiten) die Wert-
bildung und die Wertunterschiede bewirken. 

Sachwertverfahren 

Mit dem Sachwertverfahren werden solche bebaute Grundstücke vorrangig bewertet, die üblicher-
weise nicht zur Erzielung von Renditen, sondern zur renditeunabhängigen Eigennutzung verwendet 
(gekauft oder errichtet) werden. 

Dies trifft für das hier zu bewertende Grundstück zu, da es als Sachwertobjekt angesehen werden 
kann. 

Das Sachwertverfahren (gemäß §§ 35 – 39 ImmoWertV 21) ist durch die Verwendung des aus vielen 
Vergleichskaufpreisen abgeleiteten Sachwertfaktors (Kaufpreise: Substanzwerte) ein Preisver-
gleich, in dem vorrangig die in dieses Bewertungsmodell eingeführten Einflussgrößen (insbesondere 
Bodenwert/Lage, Substanzwert; aber auch Miet- und Zustandsbesonderheiten) die Wertbildung und 
Wertunterschiede bewirken. 

4.3.2 Bodenwertermittlung  

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 

Der Bodenrichtwert beträgt für die Lage des Bewertungsgrundstücks (mittlere Lage) 32,00 €/m² 
zum Stichtag 01.01.2024. Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt definiert: 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 

Art der baulichen Nutzung = M (gemischte Baufläche) 
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beitragsrechtlicher Zustand = frei 

Bauweise = offen 

Grundstücksfläche (f) = 900 m² 
 

Beschreibung des Teilgrundstücks 

Wertermittlungsstichtag = 06.11.2025 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 

Art der baulichen Nutzung = M (gemischte Baufläche) 

beitragsrechtlicher Zustand = frei 

Grundstücksfläche (f) = 209 m² 
 

Bodenwertermittlung des Teilgrundstücks 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungs-
stichtag 06.11.2025 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Teilgrundstücks ange-
passt. 

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 

beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts  = frei  

beitragsfreier Bodenrichtwert  
(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

 = 32,00 €/m²  

 

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 

 Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 01.01.2024 06.11.2025   1,062 E1 

 

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 

Lage mittlere Lage einfache Lage   0,900 E2 

Art der baulichen 
Nutzung 

M (gemischte Bau-
fläche) 

M (gemischte Bauflä-
che) 

  1,000  

lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag  = 30,59 €/m² E3 

Fläche (m²) 900 209   1,390 E4 

Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land   1,000  

Bauweise offen    1,000  

vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bo-
denrichtwert 

 = 42,51 €/m²  

 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 

objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert   = 42,51 €/m²  

Fläche    209 m²  

beitragsfreier Bodenwert   = 8.884,59 € 
rd.  8.890,00 € 

 

 

Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 06.11.2025  

insgesamt 8.890,00 €. 

4.3.3 Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung 

E1 

s. hierzu die Erläuterungen zum Bewertungsteilbreich „A“ 
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E2 

Bei der Gesamtanlage handelt es sich um ein Objekt mit einer zweiseitigen Grenzbebaung (Vorderseite und 
Rückseite) 

Auf Grund der beengten Lage ist die Nutzung eingeschränkt, es wird diesbezüglich ein Lageabschlag von 10% 
auf den Bodenrichtwert geschätzt  

E3 

s. hierzu die Erläuterungen zum Bewertungsteilbreich „A“ 

E4 

s. hierzu die Erläuterungen zum Bewertungsteilbreich „A“ 

4.3.4 Sachwertermittlung  

4.3.4.1 Das Sachwertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 

s. hierzu die Erläuterungen zum Bewertungsteilbereich „A“ 

4.3.4.2 Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe 

s. hierzu die Erläuterungen zum Bewertungsteilbereich „A“ 

4.3.4.3 Sachwertberechnung 

Gebäudebezeichnung    Remise/Garage 

Normalherstellungskosten (Basisjahr 2010)  =  364,00 €/m² BGF 

Berechnungsbasis    

 Brutto-Grundfläche (BGF)  x  194,00 m² 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile  +  0,00 € 

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen 
im Basisjahr 2010  

 =  70.616,00 € 

Baupreisindex (BPI) 06.11.2025 (2010 = 100)  x  189,6/100 

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen 
am Stichtag  

 =  133.887,94 € 

Regionalfaktor  x  0,980 

Regionalisierte Herstellungskosten der baulichen Anlagen am 
Stichtag 

 =  131.210,18 € 

Alterswertminderung    

 Modell    linear 

 Gesamtnutzungsdauer (GND) 

 Restnutzungsdauer (RND) 

   60 Jahre 
 8 Jahre 

 prozentual    86,67 % 

 Faktor  x  0,1333 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen  =  17.490,32 € 

 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen (ohne Außenanlagen)  17.490,32 € 

vorläufiger Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen  699,61 € 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen = 18.189,93 € 

beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)  8.890,00 € 

vorläufiger Sachwert = 27.079,93 € 

Sachwertfaktor  0,81 

Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge   1.096,74 € 

marktangepasster vorläufiger Sachwert  = 20.838,00 € 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale  11.948,00 € 
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Sachwert  = 8.890,00 € 

 rd. 8.890,00 € 

 

4.3.4.4 Erläuterung zur Sachwertberechnung 

s. hierzu u.a. auch die Erläuterungen zum Bewertungsteilbereich „A“ 

Herstellungskosten 

Die Normalherstellungskosten (NHK) werden nach den Ausführungen in der Wertermittlungsliteratur 
und den Erfahrungen des Sachverständigen auf der Basis der Preisverhältnisse im Basisjahr ange-
setzt. Der Ansatz der NHK ist aus [1], Kapitel 3.01.1 entnommen. 

 
Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) für das Gebäude: 
Remise/Garage 

Ermittlung des Gebäudestandards: 

Bauteil Wägungsanteil Standardstufen 

 [%] 1 2 3 4 5 

Sonstiges 100,0 %    1,0  

insgesamt 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
100,0 

% 
0,0 % 

 

Beschreibung der ausgewählten Standardstufen 

Sonstiges 

Standardstufe 4  Garagen in Massivbauweise 

 

Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude: 
Remise/Garage 

Nutzungsgruppe: Garagen 

Gebäudetyp: Einzelgaragen/ Mehrfachgaragen 
 

Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes 

Standardstufe tabellierte  
NHK 2010 

relativer  
Gebäudestan-

dardanteil 

relativer  
NHK 2010-Anteil 

 [€/m² BGF] [%] [€/m² BGF] 

1 0,00  0,0 0,00 

2 0,00  0,0 0,00 

3 245,00  0,0 0,00 

4 485,00  100,0 485,00 

5 780,00  0,0 0,00 

 gewogene, standardbezogene NHK 2010  =  485,00 
 gewogener Standard = 4,0 

 

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts zwischen die 
tabellierten NHK. 

 
Berücksichtigung der erforderlichen Korrektur- und Anpassungsfaktoren 

gewogene, standardbezogene NHK 2010 485,00 €/m² BGF 

sonstige Korrektur- und Anpassungsfaktoren 

  Anbauart/Ausbaustandart, Grundrissgestaltung  0,750 

NHK 2010 für das Bewertungsgebäude = 363,75 €/m² BGF 
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 rd. 364,00 €/m² BGF 
 

Außenanlagen 

Die wesentlich wertbeeinflussenden Außenanlagen wurden im Ortstermin getrennt erfasst und ein-
zeln pauschal in ihrem vorläufigen Sachwert geschätzt. Grundlage sind die in [1], Kapitel 3.01.5 
angegebenen Erfahrungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten. Die Außenanlagen können 
auch hilfsweise sachverständig geschätzt werden. Bei älteren und/oder schadhaften Außenanlagen 
erfolgt die Sachwertschätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 

Außenanlagen vorläufiger Sachwert (inkl. 
BNK) 

prozentuale Schätzung: 4,00 % der vorläufigen Gebäudesachwerte insg. 
(17.490,32 €) 

699,61 € 

Summe 699,61 € 

 

Gesamtnutzungsdauer 

Die übliche wirtschaftliche Nutzungsdauer = Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der für 
die Bestimmung der NHK gewählten Gebäudeart sowie dem Gebäudeausstattungsstandard. Sie ist 
deshalb wertermittlungstechnisch dem Gebäudetyp zuzuordnen und ebenfalls aus [1], Kapitel 3.02.5 
entnommen. 

Ermittlung der standardbezogenen GND für das Gebäude: Remise/Garage  

Die GND wird mit Hilfe des Gebäudestandards aus den für die gewählte Gebäudeart und den Stan-
dards tabellierten üblichen Gesamtnutzungsdauern bestimmt. 

Standard 1 2 3 4 5 

übliche GND [Jahre]   50 60 70 

 

Die standardbezogene Gesamtnutzungsdauer bei einem Gebäudestandard von 4,0 beträgt demnach rd. 60 
Jahre. 

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer 
für das Gebäude: Remise/Garage  

Das (gemäß Angaben des Eigentümers, Wiederaufbau nach) 1950 errichtete Gebäude wurde mo-
dernisiert.  

Zur Ermittlung der modifizierten Restnutzungsdauer werden die wesentlichen Modernisierungen zu-
nächst in ein Punktraster (Punktrastermethode nach „Sprengnetter/Kierig“) eingeordnet. 

Ausgehend von den Modernisierungspunkten, ist dem Gebäude der Modernisierungsgrad „nicht 
(wesentlich) modernisiert“ zuzuordnen. 

In Abhängigkeit von: 

 der üblichen Gesamtnutzungsdauer (60 Jahre) und 
 dem („vorläufigen rechnerischen“) Gebäudealter (2025 – 1950 = 75 Jahre) ergibt sich eine (vor-

läufige rechnerische) Restnutzungsdauer von (60 Jahre – 75 Jahre =) 0 Jahren 
 und aufgrund des Modernisierungsgrads "nicht (wesentlich) modernisiert" ergibt sich für das 

Gebäude gemäß der Punktrastermethode "Sprengnetter/Kierig" eine (modifizierte) Restnut-
zungsdauer von 8 Jahren und somit ein fiktives Baujahr von 1973. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge 

Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung des Sachwertfaktors auch durch eine 
Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise ggf. nicht ausreichend berücksich-
tigen. Aus diesem Grund ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Sachwerts eine zu-
sätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

marktübliche Zu- oder Abschläge Zu- oder Abschlag 

prozentuale Schätzung: -5,00 % von (21.934,74 €) -1.096,74 € 
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Summe -1.096,74 € 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Sach-
wertverfahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend insoweit berück-
sichtigt, wie sie offensichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind. 

Die in der Gebäudebeschreibung aufgeführten Wertminderungen wegen zusätzlich zum Kaufpreis 
erforderlicher Aufwendungen insbesondere für die Beseitigung von Bauschäden und die erforderli-
chen (bzw. in den Wertermittlungsansätzen als schon durchgeführt unterstellten) Modernisierungen 
werden nach den Erfahrungswerten auf der Grundlage für diesbezüglich notwendige Kosten markt-
angepasst, d. h. der hierdurch (ggf. zusätzlich 'gedämpft' unter Beachtung besonderer steuerlicher 
Abschreibungsmöglichkeiten) eintretenden Wertminderungen quantifiziert. Unverzüglich notwen-
dige Reparaturen werden in voller Höhe angerechnet. 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Wertbeeinflussung insg. 

Unterhaltungsbesonderheiten  -8.400,00 € 

 Überdurchschnittl. U.-Zustand (Abzug ca. 40%) -8.400,00 €  

Unterstellte Modernisierungen   

    

Weitere Besonderheiten   -3.548,00 € 

 Differenzausgleich zum Ergebnis im Liquidations-
werttverfahren 

-3.548,00 €  

Summe -11.948,00 € 

4.3.5 Ertragswertermittlung  

4.3.5.1 Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 – 34 ImmoWertV beschrieben. 

Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (insbe-
sondere Mieten und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als Rohertrag 
bezeichnet. Maßgeblich für den vorläufigen (Ertrags)Wert des Grundstücks ist jedoch der Reiner-
trag. Der Reinertrag ermittelt sich als Rohertrag abzüglich der Aufwendungen, die der Eigentümer 
für die Bewirtschaftung einschließlich Erhaltung des Grundstücks aufwenden muss (Bewirtschaf-
tungskosten). 

Das Ertragswertverfahren fußt auf der Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer verblei-
bende Reinertrag aus dem Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. des dafür ge-
zahlten Kaufpreises) darstellt. Deshalb wird der Ertragswert als Rentenbarwert durch Kapitalisie-
rung des Reinertrags bestimmt.  

Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag für ein bebautes Grundstück sowohl die Verzinsung für 
den Grund und Boden als auch für die auf dem Grundstück vorhandenen baulichen (insbesondere 
Gebäude) und sonstigen Anlagen (z. B. Anpflanzungen) darstellt. Der Grund und Boden gilt grund-
sätzlich als unvergänglich (bzw. unzerstörbar). Dagegen ist die (wirtschaftliche) Restnutzungs-
dauer der baulichen und sonstigen Anlagen zeitlich begrenzt.  

Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i. d. R. im Vergleichswert-
verfahren (vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, 
wenn das Grundstück unbebaut wäre. 

Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts mit 
dem (objektspezifisch angepassten) Liegenschaftszinssatz bestimmt. (Der Bodenertragsanteil 
stellt somit die ewige Rentenrate des Bodenwerts dar.) 

Der auf die baulichen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich als Differenz „(Gesamt)Rein-
ertrag des Grundstücks“ abzüglich „Reinertragsanteil des Grund und Bodens“. 

Der vorläufige Ertragswert der baulichen Anlagen wird durch Kapitalisierung (d. h. Zeitrentenbar-
wertberechnung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter Verwendung 
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des (objektspezifisch angepassten) Liegenschaftszinssatzes und der Restnutzungsdauer ermittelt. 

Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von „Bodenwert“ und „vorläufigem Ertragswert 
der baulichen Anlagen“ zusammen. 

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des 
vorläufigen Ertragswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Ertragswerts aus 
dem marktangepassten vorläufigen Ertragswert sachgemäß zu berücksichtigen. 

Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgeleite-
ten Liegenschaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der Grundlage des 
marktüblich erzielbaren Grundstücksreinertrages dar. 

4.3.5.2 Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe 

s. hierzu die Erläuterungen zum Bewertungsteilbereich „A“ 

4.3.5.3 Ertragswertberechnung 

Gebäudebezeichnung  Mieteinheit Fläche  Anzahl marktüblich erzielbare Nettokaltmiete 

        

 lfd. 
Nr. 

Nutzung/Lage (m²) (Stk.) (€/m²) 
bzw. 

(€/Stk.) 

monatlich  
(€) 

jährlich  
(€) 

Remise/Garage   Garage/Remise   1,00 50,00 50,00 600,00 

Summe   - 1,00  50,00 600,00 

 
jährlicher Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmie-
ten) 

 600,00 € 

Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters) 
(28,74 % der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmiete) 

 
 

 
172,44 € 

jährlicher Reinertrag = 427,56 € 

Reinertragsanteil des Bodens 
2,05 % von 8.890,00 € (Liegenschaftszinssatz  Bodenwert (beitragsfrei)) 

 

 

 
182,24 € 

Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen = 245,32 € 

Kapitalisierungsfaktor (gem. § 34 Abs. 2 ImmoWertV) 
bei LZ = 2,05 % Liegenschaftszinssatz 
und RND = 8 Jahren Restnutzungsdauer 

 
 
 

 
 
7,310 

vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen = 1.793,29 € 

beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)  8.890,00 € 

vorläufiger Ertragswert  = 10.683,29 € 

Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge  534,16 € 

marktangepasster vorläufiger Ertragswert = 10.149,13 € 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale  11.948,00 € 

Ertragswert  = -1.264,71 € 

 

Die Differenz zwischen dem marktangepassten vorläufigen Ertragswert der baulichen (und 
sonstigen) Anlagen und den Investitionen insbesondere für Instandsetzung/Modernisierung/Umnut-
zung der baulichen (und sonstigen) Anlagen (besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale) 
ist negativ.  

marktangepasster vorläufiger Ertragswert der baulichen (und sonsti-
gen) Anlagen 

 1.793,29 € 

Investitionen für Instandsetzung/Modernisierung/Umnutzung – 8.400,00 € 

Differenz = -6.606,71 € 

Der derzeitige Zustand bzw. die derzeitigen Nutzungsmöglichkeiten der baulichen (und sonstigen) 
Anlagen lassen keine anderweitige wirtschaftliche (Um)Nutzung zu. 
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Aus diesem Grund würde ein wirtschaftlich handelnder Marktteilnehmer die vorhandenen baulichen 
(und sonstigen) Anlagen möglichst kurzfristig beseitigen. Der Wert der Immobilie bemisst sich des-
halb nach dem um die üblichen Freilegungskosten geminderten Bodenwert (vgl. § 8 Abs. 3 Satz 2 
Ziffer 3 ImmoWertV). 

Der Ertragswert nach dem Liquidationswertverfahren ergibt sich gemäß nachfolgendem Bewer-
tungsmodell: 

 Bodenwert des freigelegten Grundstücks 

 Freilegungskosten 

+ Freilegungserlöse (nicht bodenwertbezogene Wertvorteile (wieder-
verwertbare Bauteile etc.)) 

= Ertragswert nach dem besonderen Liquidationswertverfahren 
 

Bodenwert   8.890,00 € 

Freilegungskosten/-erlöse insg.  17.500,00 € 

spezieller (reduzierter) Bodenwert = Liquidationswert 
(= Verkehrswert, wenn alsbald freigelegt werden kann; 
vgl. § 8 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 ImmoWertV)  

= -8.610,00 € 

vorläufiger Ertragswert nach dem besonderen Liquidationswertverfahren  -8.610,00 € 

Marktanpassungsfaktor  1,00  

marktangepasster vorläufiger Ertragswert nach dem besonderen Liquidati-
onswertverfahren 

= -8.610,00 € 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale  + 17.500,00 € 

Ertragswert nach dem besonderen Liquidationswertverfahren  8.890,00 € 

 rd. 8.890,00 € 

 
Freilegungskosten und Freilegungserlöse 

Freilegungskosten und -erlöse Wertbeeinflussung insg. 

Freilegungskosten/-erlöse (insgesamt) -17.500,00 € 

 Freilegungskosten -17.500,00 €  

Summe -17.500,00 € 

 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

besondere objektspezifische Grundstückmerkmale Wertbeeinflussung insg. 

weitere Besonderheiten 17.500,00 € 

Summe 17.500,00 € 

 

4.3.5.4 Erläuterung zur Ertragswertberechnung 

s. hierzu u.a. die Erläuterungen zum Bewertungsteilbereich „A“ 

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV) 

Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung des Liegenschaftszinssatzes auch 
durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend be-
rücksichtigen. Aus diesem Grund ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts 
eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

marktübliche Zu- oder Abschläge Zu- oder Abschlag 

prozentuale Schätzung: -5,00 % von (10.683,29 €) -534,16 € 

Summe -534,16 € 

 

 



Irsentalstraße 5, 54689 Irrhausen   10 K 37/25,  Irrhausen Seite 42 von 97 
 

 
Arch. Dipl.-Ing.  
Hans-Joachim Heck  
Hauptstraße 4, 54666 Irrel 

Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(Sprengnetterakademie)  

Reg.-Nr.: S 00403-09 

 
 

Gesamtnutzungsdauer 

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wer-
termittlungsdaten zugrunde liegenden Modell. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestim-
mungsmodell verwendet wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt. 

Die GND ist aus [1], Kapitel 3.01.1 entnommen. 

Restnutzungsdauer 

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' 
abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird aller-
dings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche 
Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittel-
bar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der 
Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.  

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten 
oder zeitnah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1], Kapitel 
3.02.4 beschriebene Modell angewendet. 

Vgl. diesbezüglich die differenzierte RND-Ableitung in der Sachwertermittlung. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Vgl. Erläuterungen zum Sachwertverfahren. 

4.3.6 Wert des Teilgrundstücks B 

Hinweise zum Verkehrswert 

Der Sachwert wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. 8.890 € (-20.838,00 € -11.978,00 €) ermit-
telt. 

Der zur Stützung ermittelte vorläufige Ertragswert beträgt rd. -1.264,71 €, der Liquidationswert be-
trägt rund -8.610 € (8.890 € - 17.500 €)  

In der Praxis wird für den Wert eines Objektes im Regelfall kein Wert unter NULL angesetzt. 

Bei dem Ertragswert handelt es sich um den Liquidationswert. Hiernach orientiert sich der Verkehrs-
wert vorrangig am Liquidationswert. Der ermittelte Liquidationswert liegt unter 50% des Bodenwerts. 
Im Bereich des GAA für den Bereich Westeifel-Mosel liegt in diesem Fall der Verkehrswert erfah-
rungsgemäß zw. 50 -150% des ermittelten Bodenwerts. Der Bodenwert wurde mit ca. 8.890,00 € 
ermittelt. Im vorliegenden Fall wird der Wert des Objektes mit 100% des Bodenwerts geschätzt. 

8.890,00 € x 1,00 = 8.890,00 € 

Der Wert für das Teilgrundstück B wird zum Wertermittlungsstichtag 06.11.2025 mit rd. 

8.890,00 € 
geschätzt. 

4.4 Wertermittlung für das Teilgrundstück C 

4.4.1 Verfahrenswahl mit Begründung 

Nach den Regelungen der Immobilienwertermittlungsverordnung ist der Bodenwert i. d. R. im Ver-
gleichswertverfahren zu ermitteln (vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV). Neben oder anstelle von Ver-
gleichskaufpreisen können auch geeignete Bodenrichtwerte zur Bodenwertermittlung herangezogen 
werden (vgl. § 40 Abs. 2 ImmoWertV). 

Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn sie entsprechend  

 dem Entwicklungszustand gegliedert und  

 nach Art und Maß der baulichen Nutzung, 

 dem beitragsrechtlichen Zustand, 
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 der jeweils vorherrschenden Grundstücksgestalt, 

 der Bauweise oder der Gebäudestellung zur Nachbarbebauung und 

 der Bodengüte als Acker- oder Grünlandzahl 

hinreichend bestimmt sind (vgl. § 16 Abs. 2 ImmoWertV). 

Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstü-
cken, die zu einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für die im Wesentlichen gleiche 
Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. 
Der veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität überprüft 
und als zutreffend beurteilt. Die nachstehende Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grund-
lage des Bodenrichtwerts. Abweichungen des Bewertungsgrundstücks von dem Richtwertgrund-
stück in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen – wie Erschließungszustand, beitrags-
rechtlicher Zustand, Lagemerkmale, Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung, Bodenbe-
schaffenheit, Grundstückszuschnitt – sind durch entsprechende Anpassungen des Bodenrichtwerts 
berücksichtigt. 

4.4.2 Bodenwertermittlung  

Ermittlung des Bodenwerts  

vorläufiger beitragsfreier relativer Bodenwert (€/m²)   40,15 €/m² 

Zu-/Abschläge zum vorläufigen beitragsfreien relativen Bodenwert  + 0,00 €/m² 

beitragsfreier relativer Bodenwert (€/m²)  = 40,15 €/m² 

Fläche (m²)   18,00 m² 

vorläufiger beitragsfreier Bodenwert  = 722,70 € 

Zu-/Abschläge zum vorläufigen beitragsfreien Bodenwert  + 0,00 € 

beitragsfreier Bodenwert  = 722,70 € 
 rd. 723,00 € 

Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum  

Wertermittlungsstichtag 06.11.2025 insgesamt 723,00 €. 

4.4.3 Vergleichswertermittlung  

Zur Bewertung des unbebauten Teilgrundstücks „C“ sind ergänzend zum reinen Bodenwert evtl. 
vorhandene Wertbeeinflussungen durch Außenanlagen (z. B. Anpflanzungen oder Einfriedungen) 
oder besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (z. B. Pachtrechte) zu berücksichtigen. 

Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)  723,00 € 

Wert der Außenanlagen (vgl. Einzelaufstellung) + 28,92 € 

vorläufiger Vergleichswert  = 751,92 € 

marktübliche Zu- oder Abschläge  37,60 € 

marktangepasster vorläufiger Vergleichswert  = 714,32 € 

Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale  0,00 € 

Vergleichswert  = 714,32 € 

 rd. 714,00 € 

4.4.4 Erläuterung zur Vergleichswertberechnung 

Außenanlagen 

s. hierzu auch den Bewertungsteilbereich "A" 

 

Außenanlagen vorläufiger Sachwert (inkl. 
BNK) 
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prozentuale Schätzung: 4,00 % der vorläufigen Gebäudesachwerte insg. 
(0,00 €) 

28,92 € 

Summe 28,92 € 

 

Marktübliche Zu- oder Abschläge 

s. hierzu die Ausführungen zum Bewertungsteilbereich "A" 

marktübliche Zu- oder Abschläge Zu- oder Abschlag 

prozentuale Schätzung: -5,00 % von (751,92 €) -37,60 € 

Summe -37,60 € 

4.4.4.1 Erläuterungen der bei der Vergleichswertberechnung verwendeten Begriffe 

Vergleichsfaktor (§ 20 ImmoWertV) 

s. hierzu den Bewertungsteilbereich "A" 

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV) 

s. hierzu den Bewertungsteilbereich "A" 

4.4.5 Wert des Teilgrundstücks C 

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen 
gehandelt, die sich am Vergleichswert orientieren. 

Der Vergleichswert wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. 714,00 € ermittelt. 

 

Der Wert für das Teilgrundstück C wird zum Wertermittlungsstichtag 06.11.2025 mit rd. 

714,00 € 
geschätzt. 

 

4.5 Zubehör, Sonstige Angaben zum Gutachten 

1. Die Grundstücke sind mit einem Einfamilienwohnhaus und mit einer Remise/Garage bebaut. 
Der Eigentümer ist zum Ortstermin nicht erschienen. Nach dem äußeren Erscheinungsbild 
zu beurteilen ist das Objekt zurzeit bewohnt. 

 
2. Ein Gewerbebetrieb wird z. Z. im zu bewertenden Objekt, nach dem äußeren Erscheinungs-

bild zu beurteilen, nicht geführt. 
 

3. Ob Maschinen und Betriebseinrichtungen, welche einen Gewerbebetrieb, bzw. landwirt-
schaftlichen Betrieb betreffen könnten, konnte nicht festgestellt werden. 

 
4. Zu einem Verdacht auf Hausschwamm und zu einem möglichen Befall mit  

Holzschädlingen etc. könnte nur ein spezielles Fachgutachten erbringen.  
 

5. Behördliche Beschränkungen oder Beanstandungen bestehen nach derzeitigem Kenntnis-
stand nicht. 

 
6. Ein Verdacht auf ökologische Altlasten besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. 

 
7. Ein Energieausweis bzw. Energiepass im Sinne des GEG liegt nicht vor. 

 
8. Ob Renovierungs-/Modernisierungsarbeiten vorgenommen wurden, konnte nicht in Erfah-

rung gebracht werden. 
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4.6 Verkehrswert 

In einzelne Teilgrundstücke aufteilbare Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrund-
stücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen gehandelt, die sich an der Summe der Einzelwerte der 
Teilgrundstücke orientieren. 

Die Einzelwerte der Teilgrundstücke und deren Summe betragen zum Wertermittlungsstichtag: 

Teilgrundstücksbezeichnung Nutzung/Bebauung Fläche Teilgrundstückswert 

A Einfamilienhaus 207,00 m² 75.100,00 € 

B Garage/Remise  209,00 m² 8.890,00 € 

C unbebaut (Parkplatz) 18,00 m² 714,00 > rd.710,00 € 

Summe  434,00 m² 84.700,00 € 
 

Der Verkehrswert für die mit einem Einfamilienhaus und einer Remise/Garage bebauten Grundstü-
cke in 54689 Irrhausen, Irsentalstraße 5 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 

Irrhausen 961 5 

Gemarkung Flur  Flurstück 

Irrhausen 3 57/2 
 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 

Irrhausen 961 6 

Gemarkung Flur  Flurstück 

Irrhausen 3 121/2 

 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 

Irrhausen 961 4 

Gemarkung Flur  Flurstück 

Irrhausen 3 31/2 

wird zum Wertermittlungsstichtag 06.11.2025 mit rd. 

84.700 € 
in Worten: vierundachtzigtausendsiebenhundert Euro 

geschätzt.  

Die in der zweiten Abteilung im Grundbuch aufgeführten Dienstbarkeiten haben keinen Ein-
fluss auf die Nutzbarkeit des betroffenen Grundstücks und belasten somit auch nicht dessen 
Verkehrswert. 

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungs-
gründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig 
ist oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 

Irrel, den 12. März 2026 
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Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung 

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den ange-
gebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher 
Genehmigung gestattet. 

Der Auftragnehmer haftet für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sonstigen Beschrei-
bungen und Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung. 

Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer vereinbarten 
Drittverwendung) ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungs-
gehilfen des Auftragnehmers beruhen, in Fällen der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, bei 
arglistigem Verschweigen von Mängeln, sowie in Fällen der schuldhaften Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit. 

In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur, sofern eine Pflicht ver-
letzt wird, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermög-
licht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflicht). In 
einem solchen Fall ist die Schadensersatzhaftung auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden 
begrenzt. 

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.  

Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung des Erfüllungsgehilfen, gesetzlichen Vertreters und Be-
triebsangehörigen des Auftragnehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schä-
den. 

Die Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen und Daten, die von 
Dritten im Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt werden, ist auf die Höhe 
des für den Auftragnehmer möglichen Rückgriffs gegen den jeweiligen Dritten beschränkt. 

Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist für jeden Einzelfall 
auf maximal 500.000 EUR begrenzt. 

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Straßenkarte, 
Stadtplan, Lageplan, Luftbild, u. ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus 
dem Gutachten separiert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten 
im Internet veröffentlicht wird, wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für 
kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis 
maximal zum Ende des Zwangsversteigerungsverfahrens veröffentlicht werden, in anderen Fällen 
maximal für die Dauer von 6 Monaten. 
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Wertermittlungsergebnisse 

(in Anlehnung an Anlage 2b WertR 2006) 

Für das Einfamilienhausgrundstück in Irrhausen, Irsentalstraße 5 

Flur 3 Flurstücksnummer 57/2 Wertermittlungsstichtag: 06.11.2025 

 
 

Bodenwert 

 Grundstücksteil Entwick-
lungsstufe 

beitrags-
rechtlicher 

Zustand 

BW/Fläche 
[€/m²] 

Fläche 
[m²] 

Bodenwert (BW) 
[€] 

 A baureifes 
Land 

frei 40,14 207,00 8.310,00 

  Summe: 40,14 207,00 8.310,00 

 

Objektdaten 

 Grundstücks-
teil 

Gebäude-
bezeich-

nung / Nut-
zung 

BRI 
[m³] 

BGF 
[m²] 

WF/NF 
[m²] 

Baujahr 
 

GND 
[Jahre] 

RND 
[Jahre] 

 A Einfamilien-
haus 

  294,30 150,00 1950 66 26 

         

 

Wesentliche Daten 

 Grundstücksteil Jahresrohertrag RoE [€] BWK 
[% des RoE] 

Liegenschaftszins-
satz [%] 

Sachwert-
faktor 

 A 9.450,00 2.716,00 € 
(28,74 %) 

2,05 0,81 

      

 

Relative Werte  

relativer Bodenwert: 55,40 €/m² WF/NF 

relative besondere objektspezifische Grundstücksmerk-
male: 

-588,67 €/m² WF/NF 

relativer Verkehrswert:  500,67 €/m² WF/NF 

Verkehrswert/Rohertrag:  7,95 

Verkehrswert/Reinertrag:  11,15 

 

Ergebnisse  

Ertragswert: 44.300,00 € (92 % vom Sachwert) 

Sachwert: 48.100,00 € 

Vergleichswert: --- 

Verkehrswert (Marktwert):  75.100,00 € 

Wertermittlungsstichtag 06.11.2025 
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Wertermittlungsergebnisse 

(in Anlehnung an Anlage 2b WertR 2006) 

Für das Garage/Remisegrundstück in Irrhausen, Irsentalstraße 5 

Flur 3 Flurstücksnummer 31/2 Wertermittlungsstichtag: 06.11.2025 

 
 

Bodenwert 

 Grundstücksteil Entwick-
lungsstufe 

beitrags-
rechtlicher 

Zustand 

BW/Fläche 
[€/m²] 

Fläche 
[m²] 

Bodenwert (BW) 
[€] 

 B baureifes 
Land 

frei 42,54 209,00 8.890,00 

  Summe: 42,54 209,00 8.890,00 

 

Objektdaten 

 Grundstücks-
teil 

Gebäude-
bezeich-

nung / Nut-
zung 

BRI 
[m³] 

BGF 
[m²] 

WF/NF 
[m²] 

Baujahr 
 

GND 
[Jahre] 

RND 
[Jahre] 

 B Remise/Ga-
rage 

  194,00   1950 60 8 

         

 

Wesentliche Daten 

 Grundstücksteil Jahresrohertrag RoE [€] BWK 
[% des RoE] 

Liegenschaftszins-
satz [%] 

Sachwert-
faktor 

 B 600,00 172,44 € 
(28,74 %) 

2,05 0,81 

      

 

Relative Werte  

relativer Bodenwert: 59,27 €/m² WF/NF 

relative besondere objektspezifische Grundstücksmerk-
male: 

-79,65 €/m² WF/NF 

relativer Verkehrswert:  59,27 €/m² WF/NF 

Verkehrswert/Rohertrag:  14,82 

Verkehrswert/Reinertrag:  20,79 

 

Ergebnisse  

Ertragswert: 8.890,00 € (100 % vom Sachwert) 

Sachwert: 8.890,00 € 

Vergleichswert: --- 

Verkehrswert (Marktwert):  8.890,00 € 

Wertermittlungsstichtag 06.11.2025 
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1. Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software 

4.7 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 

– in der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültigen Fassung - 
 
BauGB: 
Baugesetzbuch 
 
BauNVO: 
Baunutzungsverordnung – Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
 
LBO: 
Landesbauordnung Rheinland-Pfalz 
 
BGB: 
Bürgerliches Gesetzbuch 
 
ZVG: 
Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung 
 
ImmoWertV: 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Werter-
mittlung erforderlichen Daten – Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV 
 
SW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts (Sachwertrichtlinie – SW-RL) 
 
VW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Vergleichswerts und des Bodenwerts (Vergleichswertrichtlinie – VW-RL) 
 
EW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Ertragswerts (Ertragswertrichtlinie – EW-RL) 
 
BRW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Bodenrichtwerts (Bodenrichtwertrichtlinie – BRW-RL) 
 
WertR: 
Wertermittlungsrichtlinien – Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundstücken 
 
DIN 283: 
DIN 283 Blatt 2 “Wohnungen; Berechnung der Wohnflächen und Nutzflächen” (Ausgabe Februar 1962; ob-
wohl im Oktober 1983 zurückgezogen findet die Vorschrift in der Praxis weiter Anwendung) 
 
GEG: 
Gebäudeenergiegesetz – Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur 
Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden 
 

 

4.8 Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten 

[1] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung, 
Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2024 

 
[2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, Spreng-

netter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2024 
 
[3] Sprengnetter (Hrsg.): Sprengnetter Books, Online Wissensdatenbank zur Immobilienbewertung 
 
[4] Sprengnetter / Kierig: ImmoWertV. Das neue Wertermittlungsrecht – Kommentar zur Immobilienwerter-

mittlungsverordnung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2010  
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[5] Sprengnetter (Hrsg.): Sachwertrichtlinie und NHK 2010 – Kommentar zu der neuen Wertermittlungs-
richtlinie zum Sachwertverfahren, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2014  

 
[6] Sprengnetter / Kierig / Drießen: Das 1 x 1 der Immobilienbewertung, 3. Auflage, Sprengnetter Immobili-

enbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2023 
 
[7] Marktdatenableitungen des örtlich zuständigen Sprengnetter Expertengremiums für Immobilienwerte 

Rheinland-Pfalz West  
 
[8] Sprengnetter (Hrsg.): Auskunft aus dem Marktdatenshop – Ausschnitt aus der Liegenschaftskarte, Bad 

Neuenahr März 2026  
 
[9] Sprengnetter (Hrsg.): Auskunft aus dem Marktdatenshop – lizenzierter Stadtplan, Bad Neuenahr März 

2026  
 
[10] Sprengnetter (Hrsg.): Auskunft aus dem Marktdatenshop – lizenzierte Übersichtskarte, Bad Neuenahr 

März 2026  
 
[11] Sprengnetter (Hrsg.): Auskunft aus dem Marktdatenshop – lizenzierte Bodenrichtwertkarte, Bad Neue-

nahr März 2026  
 
[12] Sprengnetter (Hrsg.): Auskunft aus dem Marktdatenshop – regionalisierter Liegenschaftszinssatz, Bad 

Neuenahr März 2026  
 
[13] Sprengnetter (Hrsg.): Auskunft aus dem Marktdatenshop – regionalisierter Sachwertfaktor, Bad Neue-

nahr März 2026  
 
[14] Sprengnetter (Hrsg.): Auskunft aus dem Marktdatenshop – marktübliche Vergleichsmiete, Bad Neue-

nahr März 2026  
 
[15] BKI Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern GmbH Stuttgart: Baukosten 2025 

Statistische Kostenkennwerte für Gebäude 
 
[16] Kleiber: Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 10. Auflage 2023 
 
[17] Dieterich, Kleiber: Die Ermittlung von Grundstückswerten 
 
[18] Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses für den Bereich Westeifel-Mosel, Landesgrund-

stücksmarktbericht RLP, 2025 
 

 

4.9 Verwendete fachspezifische Software 

Das Gutachten wurde unter Verwendung des von der Sprengnetter Real Estate Services GmbH, Bad Neue-
nahr-Ahrweiler entwickelten Softwareprogramms “Sprengnetter-ProSa” (Stand 03.03.2026) erstellt. 
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Anlage  2: Auszug aus dem Ortsplan, ohne Maßstab, mit Kennzeichnung der Lage des Bewer-

tungsobjektes 
 
Anlage  3: Auszug aus der Katasterkarte, ohne Maßstab, mit Kennzeichnung des Bewertungs-
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Anlage  4: Auszug aus der Bodenrichtwertkarte, ohne Maßstab, mit Kennzeichnung des Bewer-

tungsobjektes 
 
Anlage  5: Grundbuchauszug 
 
Anlage  6: ImmoMarkt- & StandortReport, Sprengnetter GmbH, Bad Neuenahr-Ahrweiler 
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Bild 1: Auszug aus dem Ortsplan mit Kennzeichnung der Lage des Bewertungsobjekts 
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Bild 2: Auszug aus dem Grundbuch 
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Bild 3: Auszug aus dem Grundbuch 
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Bild 4: Auszug aus dem Grundbuch 
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Bild 5: Auszug aus dem Grundbuch 
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Bild 6: Auszug aus dem Grundbuch 
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Bild 7: Auszug aus dem Grundbuch 
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Bild 8: Auszug aus dem Grundbuch 
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Bild 9: Auszug aus dem Grundbuch 

 



Irsentalstraße 5, 54689 Irrhausen  10 K 37/25,  Irrhausen Seite 65 von 97 

Arch. Dipl.-Ing.  
Hans-Joachim Heck  
Hauptstraße 4, 54666 Irrel 

Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(Sprengnetterakademie)  

Reg.-Nr.: S 00403-09 

Anlage 6: ImmoMarkt- & StandortReport, Sprengnetter GmbH, Bad Neuenahr-
Ahrweiler 

Seite 1 von 12 

 



Irsentalstraße 5, 54689 Irrhausen  10 K 37/25,  Irrhausen Seite 66 von 97 

Arch. Dipl.-Ing.  
Hans-Joachim Heck  
Hauptstraße 4, 54666 Irrel 

Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(Sprengnetterakademie)  

Reg.-Nr.: S 00403-09 

Anlage 6: ImmoMarkt- & StandortReport, Sprengnetter GmbH, Bad Neuenahr-
Ahrweiler 

Seite 2 von 12 

 



Irsentalstraße 5, 54689 Irrhausen  10 K 37/25,  Irrhausen Seite 67 von 97 

Arch. Dipl.-Ing.  
Hans-Joachim Heck  
Hauptstraße 4, 54666 Irrel 

Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(Sprengnetterakademie)  

Reg.-Nr.: S 00403-09 

Anlage 6: ImmoMarkt- & StandortReport, Sprengnetter GmbH, Bad Neuenahr-
Ahrweiler 

Seite 3 von 12 

 



Irsentalstraße 5, 54689 Irrhausen   10 K 37/25,  Irrhausen Seite 68 von 97 
 

 
Arch. Dipl.-Ing.  
Hans-Joachim Heck  
Hauptstraße 4, 54666 Irrel 

Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(Sprengnetterakademie)  

Reg.-Nr.: S 00403-09 

 
 

 

Anlage 6: ImmoMarkt- & StandortReport, Sprengnetter GmbH, Bad Neuenahr-
Ahrweiler 

Seite 4 von 12 

   

 



Irsentalstraße 5, 54689 Irrhausen   10 K 37/25,  Irrhausen Seite 69 von 97 
 

 
Arch. Dipl.-Ing.  
Hans-Joachim Heck  
Hauptstraße 4, 54666 Irrel 

Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(Sprengnetterakademie)  

Reg.-Nr.: S 00403-09 

 
 

 

Anlage 6: ImmoMarkt- & StandortReport, Sprengnetter GmbH, Bad Neuenahr-
Ahrweiler 

Seite 5 von 12 

   

 



Irsentalstraße 5, 54689 Irrhausen   10 K 37/25,  Irrhausen Seite 70 von 97 
 

 
Arch. Dipl.-Ing.  
Hans-Joachim Heck  
Hauptstraße 4, 54666 Irrel 

Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(Sprengnetterakademie)  

Reg.-Nr.: S 00403-09 

 
 

 

Anlage 6: ImmoMarkt- & StandortReport, Sprengnetter GmbH, Bad Neuenahr-
Ahrweiler 

Seite 6 von 12 

   

 



Irsentalstraße 5, 54689 Irrhausen   10 K 37/25,  Irrhausen Seite 71 von 97 
 

 
Arch. Dipl.-Ing.  
Hans-Joachim Heck  
Hauptstraße 4, 54666 Irrel 

Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(Sprengnetterakademie)  

Reg.-Nr.: S 00403-09 

 
 

 

Anlage 6: ImmoMarkt- & StandortReport, Sprengnetter GmbH, Bad Neuenahr-
Ahrweiler 

Seite 7 von 12 

   

 



Irsentalstraße 5, 54689 Irrhausen   10 K 37/25,  Irrhausen Seite 72 von 97 
 

 
Arch. Dipl.-Ing.  
Hans-Joachim Heck  
Hauptstraße 4, 54666 Irrel 

Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(Sprengnetterakademie)  

Reg.-Nr.: S 00403-09 

 
 

 

Anlage 6: ImmoMarkt- & StandortReport, Sprengnetter GmbH, Bad Neuenahr-
Ahrweiler 

Seite 8 von 12 

   

 



Irsentalstraße 5, 54689 Irrhausen   10 K 37/25,  Irrhausen Seite 73 von 97 
 

 
Arch. Dipl.-Ing.  
Hans-Joachim Heck  
Hauptstraße 4, 54666 Irrel 

Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(Sprengnetterakademie)  

Reg.-Nr.: S 00403-09 

 
 

 

Anlage 6: ImmoMarkt- & StandortReport, Sprengnetter GmbH, Bad Neuenahr-
Ahrweiler 

Seite 9 von 12 

   

 



Irsentalstraße 5, 54689 Irrhausen   10 K 37/25,  Irrhausen Seite 74 von 97 
 

 
Arch. Dipl.-Ing.  
Hans-Joachim Heck  
Hauptstraße 4, 54666 Irrel 

Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(Sprengnetterakademie)  

Reg.-Nr.: S 00403-09 

 
 

 

Anlage 6: ImmoMarkt- & StandortReport, Sprengnetter GmbH, Bad Neuenahr-
Ahrweiler 

Seite 10 von 12 

   

 



Irsentalstraße 5, 54689 Irrhausen   10 K 37/25,  Irrhausen Seite 75 von 97 
 

 
Arch. Dipl.-Ing.  
Hans-Joachim Heck  
Hauptstraße 4, 54666 Irrel 

Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(Sprengnetterakademie)  

Reg.-Nr.: S 00403-09 

 
 

 

Anlage 6: ImmoMarkt- & StandortReport, Sprengnetter GmbH, Bad Neuenahr-
Ahrweiler 

Seite 11 von 12 

 

  

 



Irsentalstraße 5, 54689 Irrhausen   10 K 37/25,  Irrhausen Seite 76 von 97 
 

 
Arch. Dipl.-Ing.  
Hans-Joachim Heck  
Hauptstraße 4, 54666 Irrel 

Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(Sprengnetterakademie)  

Reg.-Nr.: S 00403-09 

 
 

 

Anlage 6: ImmoMarkt- & StandortReport, Sprengnetter GmbH, Bad Neuenahr-
Ahrweiler 

Seite 12 von 12 

  

  

 



Irsentalstraße 5, 54689 Irrhausen  10 K 37/25,  Irrhausen Seite 77 von 97 

Arch. Dipl.-Ing.  
Hans-Joachim Heck  
Hauptstraße 4, 54666 Irrel 

Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(Sprengnetterakademie)  

Reg.-Nr.: S 00403-09 

Anlage 7: Preisspiegel Wohnmieten, Marktdaten-Support, Sprengnetter 
GmbH, Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Seite 1 von 16 

 



Irsentalstraße 5, 54689 Irrhausen   10 K 37/25,  Irrhausen Seite 78 von 97 
 

 
Arch. Dipl.-Ing.  
Hans-Joachim Heck  
Hauptstraße 4, 54666 Irrel 

Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(Sprengnetterakademie)  

Reg.-Nr.: S 00403-09 

 
 

 

Anlage 7: Preisspiegel Wohnmieten, Marktdaten-Support, Sprengnetter 
GmbH, Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Seite 2 von 16 

   

 



Irsentalstraße 5, 54689 Irrhausen   10 K 37/25,  Irrhausen Seite 79 von 97 
 

 
Arch. Dipl.-Ing.  
Hans-Joachim Heck  
Hauptstraße 4, 54666 Irrel 

Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(Sprengnetterakademie)  

Reg.-Nr.: S 00403-09 

 
 

 

Anlage 7: Preisspiegel Wohnmieten, Marktdaten-Support, Sprengnetter 
GmbH, Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Seite 3 von 16 

   

 



Irsentalstraße 5, 54689 Irrhausen   10 K 37/25,  Irrhausen Seite 80 von 97 
 

 
Arch. Dipl.-Ing.  
Hans-Joachim Heck  
Hauptstraße 4, 54666 Irrel 

Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(Sprengnetterakademie)  

Reg.-Nr.: S 00403-09 

 
 

 

Anlage 7: Preisspiegel Wohnmieten, Marktdaten-Support, Sprengnetter 
GmbH, Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Seite 4 von 16 

   

 



Irsentalstraße 5, 54689 Irrhausen   10 K 37/25,  Irrhausen Seite 81 von 97 
 

 
Arch. Dipl.-Ing.  
Hans-Joachim Heck  
Hauptstraße 4, 54666 Irrel 

Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(Sprengnetterakademie)  

Reg.-Nr.: S 00403-09 

 
 

 

Anlage 7: Preisspiegel Wohnmieten, Marktdaten-Support, Sprengnetter 
GmbH, Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Seite 5 von 16 

   

 



Irsentalstraße 5, 54689 Irrhausen   10 K 37/25,  Irrhausen Seite 82 von 97 
 

 
Arch. Dipl.-Ing.  
Hans-Joachim Heck  
Hauptstraße 4, 54666 Irrel 

Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(Sprengnetterakademie)  

Reg.-Nr.: S 00403-09 

 
 

 

Anlage 7: Preisspiegel Wohnmieten, Marktdaten-Support, Sprengnetter 
GmbH, Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Seite 6 von 16 

   

 



Irsentalstraße 5, 54689 Irrhausen   10 K 37/25,  Irrhausen Seite 83 von 97 
 

 
Arch. Dipl.-Ing.  
Hans-Joachim Heck  
Hauptstraße 4, 54666 Irrel 

Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(Sprengnetterakademie)  

Reg.-Nr.: S 00403-09 

 
 

 

Anlage 7: Preisspiegel Wohnmieten, Marktdaten-Support, Sprengnetter 
GmbH, Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Seite 7 von 16 

   

 



Irsentalstraße 5, 54689 Irrhausen   10 K 37/25,  Irrhausen Seite 84 von 97 
 

 
Arch. Dipl.-Ing.  
Hans-Joachim Heck  
Hauptstraße 4, 54666 Irrel 

Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(Sprengnetterakademie)  

Reg.-Nr.: S 00403-09 

 
 

 

Anlage 7: Preisspiegel Wohnmieten, Marktdaten-Support, Sprengnetter 
GmbH, Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Seite 8 von 16 

   

 



Irsentalstraße 5, 54689 Irrhausen   10 K 37/25,  Irrhausen Seite 85 von 97 
 

 
Arch. Dipl.-Ing.  
Hans-Joachim Heck  
Hauptstraße 4, 54666 Irrel 

Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(Sprengnetterakademie)  

Reg.-Nr.: S 00403-09 

 
 

 

Anlage 7: Preisspiegel Wohnmieten, Marktdaten-Support, Sprengnetter 
GmbH, Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Seite 9 von 16 

   

 



Irsentalstraße 5, 54689 Irrhausen   10 K 37/25,  Irrhausen Seite 86 von 97 
 

 
Arch. Dipl.-Ing.  
Hans-Joachim Heck  
Hauptstraße 4, 54666 Irrel 

Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(Sprengnetterakademie)  

Reg.-Nr.: S 00403-09 

 
 

 

Anlage 7: Preisspiegel Wohnmieten, Marktdaten-Support, Sprengnetter 
GmbH, Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Seite 10 von 16 

   

 



Irsentalstraße 5, 54689 Irrhausen   10 K 37/25,  Irrhausen Seite 87 von 97 
 

 
Arch. Dipl.-Ing.  
Hans-Joachim Heck  
Hauptstraße 4, 54666 Irrel 

Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(Sprengnetterakademie)  

Reg.-Nr.: S 00403-09 

 
 

 

Anlage 7: Preisspiegel Wohnmieten, Marktdaten-Support, Sprengnetter 
GmbH, Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Seite 11 von 16 

   

 



Irsentalstraße 5, 54689 Irrhausen   10 K 37/25,  Irrhausen Seite 88 von 97 
 

 
Arch. Dipl.-Ing.  
Hans-Joachim Heck  
Hauptstraße 4, 54666 Irrel 

Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(Sprengnetterakademie)  

Reg.-Nr.: S 00403-09 

 
 

 

Anlage 7: Preisspiegel Wohnmieten, Marktdaten-Support, Sprengnetter 
GmbH, Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Seite 12 von 16 

   

 



Irsentalstraße 5, 54689 Irrhausen   10 K 37/25,  Irrhausen Seite 89 von 97 
 

 
Arch. Dipl.-Ing.  
Hans-Joachim Heck  
Hauptstraße 4, 54666 Irrel 

Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(Sprengnetterakademie)  

Reg.-Nr.: S 00403-09 

 
 

 

Anlage 7: Preisspiegel Wohnmieten, Marktdaten-Support, Sprengnetter 
GmbH, Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Seite 13 von 16 

   

 



Irsentalstraße 5, 54689 Irrhausen   10 K 37/25,  Irrhausen Seite 90 von 97 
 

 
Arch. Dipl.-Ing.  
Hans-Joachim Heck  
Hauptstraße 4, 54666 Irrel 

Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(Sprengnetterakademie)  

Reg.-Nr.: S 00403-09 

 
 

 

Anlage 7: Preisspiegel Wohnmieten, Marktdaten-Support, Sprengnetter 
GmbH, Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Seite 14 von 16 

   

 



Irsentalstraße 5, 54689 Irrhausen   10 K 37/25,  Irrhausen Seite 91 von 97 
 

 
Arch. Dipl.-Ing.  
Hans-Joachim Heck  
Hauptstraße 4, 54666 Irrel 

Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(Sprengnetterakademie)  

Reg.-Nr.: S 00403-09 

 
 

 

Anlage 7: Preisspiegel Wohnmieten, Marktdaten-Support, Sprengnetter 
GmbH, Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Seite 15 von 16 

   

 



Irsentalstraße 5, 54689 Irrhausen   10 K 37/25,  Irrhausen Seite 92 von 97 
 

 
Arch. Dipl.-Ing.  
Hans-Joachim Heck  
Hauptstraße 4, 54666 Irrel 

Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(Sprengnetterakademie)  

Reg.-Nr.: S 00403-09 

 
 

 

Anlage 7: Preisspiegel Wohnmieten, Marktdaten-Support, Sprengnetter 
GmbH, Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Seite 16 von 16 

  

  

 



Irsentalstraße 5, 54689 Irrhausen  10 K 37/25,  Irrhausen Seite 93 von 97 

Arch. Dipl.-Ing.  
Hans-Joachim Heck  
Hauptstraße 4, 54666 Irrel 

Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(Sprengnetterakademie)  

Reg.-Nr.: S 00403-09 

Anlage 8: Fotos 

Seite 1 von 5 

Bild 1: Giebelansicht des Bewertungsobjektes, aus nordwestlicher Richtung vom Grund-
stück aus 

Bild 2: Seiten- und Giebelansicht des Bewertungsobjektes, aus westlicher Richtung von 
der Straße aus 
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Bild 3: Seitenansicht des Bewertungsobjektes, aus südöstlicher Richtung vom Nachbar-
grundstück aus 

Bild 4: Vorder und Seitenansicht des Bewertungsobjektes, aus nördlicher Richtung vom 
Nachbargrundstück aus 
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Bild 5: Giebelansicht des Bewertungsobjektes, aus nordwestlicher Richtung hier: Haus-
eingang 

Bild 6: Hauseingang Hinweitafel am Objekt 
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Bild 7: Ansicht Remise/Garage aus östlicher Richtung 

Bild 8: Straßenansicht des Bewertungsobjektes, aus östlicher Richtung hier Remise/Ga-
rage 
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Bild 9: Giebelansicht des Bewertungsobjektes, aus südlicher Richtung hier Remise/Ga-

rage 

 
 

 

 
Bild 10: Giebelansicht des Bewertungsobjektes, aus nördlicher Richtung hier Remise/Ga-

rage 
 

 

 

 


